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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Gemeinde I***** 
vertreten durch ***** 
*****, ***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Erschließungsbeitrag T*****straße 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 11. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 20. November 2024 
 

am 20. November 2024 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Heranziehung zu einem Erschließungsbeitrag. 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin des 788 m² großen Grundstücks FlNr. *****1 der Gemarkung 

***** in der Gemeinde I*****. Dieses Grundstück grenzt an die T*****straße an. In den Jahren 

2019 bis 2020 fanden Ausbaumaßnahmen an der T*****straße statt. 

 

Am 19.05.2020 fasste die Gemeinde einen Abwägungsbeschluss nach § 125 Abs. 2 BauGB. 

Auf den Inhalt des Beschlusses wird Bezug genommen.  

 

Mit Bescheid vom 25.03.2021 setzte die Beklagte für das Grundstück der Klägerin einen Er-

schließungsbeitrag i.H.v. 13.262,21 € für die erstmalige endgültige Herstellung der 

T*****straße fest. Als Rechtsgrundlage wurde die Erschließungsbeitragssatzung der Beklag-

ten vom 07.10.2010 angeführt, welche keine Regelungen zum Beitragsschuldner, Entstehen 

der Beitragspflicht und Fälligkeit enthält. Am 17.03.2021 erließ die Beklagte eine neue Er-

schließungsbeitragssatzung, welche nunmehr Regelungen zu Beitragsschuldner, Entstehen 

der Beitragspflicht und Fälligkeit enthält.  

 

Gegen den Bescheid vom 25.03.2021 ließ die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht Re-

gensburg erheben sowie gem. § 80 Abs. 5 VwGO die Aussetzung der Vollziehung des Be-

scheids beantragen. Das Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes (RN 11 S 21.642) wurde 

nach Antragsrücknahme der Klägerin mit Beschluss vom 27.04.2021 eingestellt. 

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen angeführt, dass erhebliche Zweifel entstan-

den seien, ob der Bescheid rechtmäßig ist. Es gebe keinen Nachweis, dass ein Sondervorteil, 

z.B. eine Wertsteigerung des Grundstücks, eingetreten sei. Es würden u.a. Verstöße gegen 

das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG), die Eigentumsgarantie des 

Art. 14 GG und das Rechtsstaatsprinzip geltend gemacht. Es ergäben sich im gesamten Vor-

gehen bei der Baumaßnahme N*****-/T*****straße Verfahrens- und Rechtsfehler. 
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Die Beklagte habe in keinster Weise auf die Gesetzesänderung (Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG) 

reagiert. Es sei weder eine vollständige Auflistung der betroffenen Straßen noch eine Priori-

sierung nach o. a. Gesetzeslage erfolgt. Der Gemeinderat habe am 06.12.2016 eine Liste mit 

14 nicht fertiggestellten Straßen besprochen und die Verwaltung beauftragt, sie nach Ver-

kehrssicherheitskriterien zu priorisieren. Dies sei nie umgesetzt worden. Im Protokoll der Ge-

meinderatssitzung vom 10.10.2017 seien nur noch vier Straßen festgehalten und dem Ge-

meinderat als Liste der Straßen vorgestellt worden, die noch ausgeführt und als noch „fertig-

zustellen“ deklariert würden. Im Ergebnis sei die Auflistung der noch beim Ausbau fehlenden 

Straßen unvollständig und damit für die betroffenen Anlieger ungerecht. Die Beschlusslage sei 

lückenhaft und der Gleichbehandlungsgrundsatz nachhaltig verletzt. 

 

Es liege eine „fiktive“ Erschließung vor, die nicht beitragsfähig sei. Es werde bereits die Recht-

mäßigkeit des Beschlusses zur Entwurfsplanung vom 05.02.2019 infrage gestellt. Der Ge-

meinderat habe in diesem Zusammenhang die notwendige Sorgfalt zugunsten „schneller“ Aus-

führung vernachlässigt. Entgegen der rechtlichen Vorgaben sei kein entsprechender Haus-

haltsplan vorgelegt worden. Eine sachliche Begründung für die Erforderlichkeit der Maßnahme 

sei nicht erfolgt. Der Gemeinderat habe die Baumaßnahme sachfremd mit dem bevorstehen-

den Termin der Abschaffung der Erschließungsbeiträge und nicht mit der Notwendigkeit/Erfor-

derlichkeit bestimmt. Der gesamte Ablauf dieser Straßenbaumaßnahme deute darauf hin, 

dass den Anliegern noch vor dem 31.03.2021 der größte Anteil an den Kosten abverlangt 

werden sollte. Der Zweck habe nur darin bestanden, umlage- und beitragsfähige Kosten zu 

erzeugen. Varianten seien nicht geprüft, Anliegerinteressen ignoriert bzw. willkürlich außer 

Acht gelassen worden. 

 

Es wird die Frage gestellt, warum nicht geprüft worden sei, ob Ausschlussgründe für eine his-

torische Straße vorlägen. Es gäbe ausreichend Anhaltspunkte, dass T*****- und N*****straße 

als „historische Straße“ in der Vergangenheit fertiggestellt worden seien. Der erste Eintrag im 

Grundbuch von ***** Band 11 Blatt 453 stamme vom 02.11.1937. Wenn ein Haus vor 1961 

gebaut worden sei, dann dürfe die entsprechende Straße, an die das Grundstück grenzt, nach 

damaligen Stand der Technik als endgültig erschlossen betrachtet werden. Der Beschluss zur 

Teerung sei erstmals am 10.10.1966 erfolgt. Nach und nach sei der geforderte technische 

Standard erfüllt worden. Beleuchtung, Entwässerung, frostsicherer Unter- und Oberbau seien 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik im Laufe der Zeit fortlaufend fertiggestellt 

worden. Für einen frostsicheren Unterbau spräche, dass auch nach Jahrzehnten keine Frost-

aufbrüche vorhanden seien. Entgegen der Begründung der Gemeindeverwaltung, dass u. a. 

keine ausreichende Straßenbeleuchtung vorhanden sei, müsse darauf verwiesen werden, 
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dass vor Jahren die existierende Straßenbeleuchtung z. B. in der N*****straße teilweise abge-

baut und nicht wieder installiert worden sei. 

 

Das Grundstück möge zwar baurechtlich im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB lie-

gen, trotzdem sei es derzeit nicht beitragspflichtig, weil es noch an der rechtmäßigen Herstel-

lung der Erschließungsanlage fehle (§ 125 BauGB). Nachdem ein Bebauungsplan nicht vor-

läge, sei für die Rechtmäßigkeit der Herstellung der Erschließungsanlage eine bebauungspla-

nersetzende Abwägungsentscheidung der Beklagten erforderlich. Eine solche sei weder er-

gangen noch dem Erschließungsbeitragsbescheid der Beklagten zu entnehmen. Insbeson-

dere fehle es an einer Abwägungsentscheidung vor Baubeginn; es seien nicht alle öffentlichen 

und privaten Belange abgewogen worden. Der Gemeinderat habe versucht, die fehlende Ab-

wägung nachträglich zu heilen, ohne entsprechende Abwägungsgründe zu benennen. Der 

nachgeholte Beschluss entspreche nicht den Anforderungen des BayVGH an die Abwägungs-

entscheidung. Damit sei die planungsrechtliche Rechtmäßigkeit der Herstellung nach Maß-

gabe von § 125 BauGB nicht erfüllt. Als weiteres gravierendes Beispiel der fehlenden Abwä-

gungsentscheidung vor der Beschlussfassung zur Entwurfsplanung sei der Straßenausbau 

hinsichtlich Referenzfahrzeug „Müllwagen“ zu nennen. Zwischen T*****straße 15 und 

T*****straße 11 betrage die Fahrbahnbreite zwischen 2,3 – 2,7 m. Im Alltag folge daraus, dass 

der schwere Müllwagen regelmäßig auf den Randsteinen fahre. Um die notwendigen Ausbau-

maße zu erreichen, hätte die Gemeinde privaten Grund erwerben müssen. Dies hätte zeitliche 

Verzögerungen nach sich gezogen, die nach Aussagen einzelner Gemeinderäte unter allen 

Umständen zu verhindern gewesen seien. 

 

Weiterhin sei nicht nachprüfbar, ob der Gemeinderat für die Erschließungsanlage T*****straße 

oder N*****straße Erschließungsabschnitte gebildet und beschlossen habe. Ein Teil der 

T*****straße sei seit Jahrzehnten technisch fertiggestellt. Die Beklagte überziehe die Anlieger 

der N*****-/T*****straße mit so genannten „fiktiven Erschließungsmaßnahmen“, obwohl ihre 

Grundstücke nicht in einem neu erschlossenen Baugebiet lägen. Es werde behauptet, die An-

lage sei noch nicht fertig gestellt, obwohl die Anlage nebst Teileinrichtungen nach der Ver-

kehrsauffassung seit Jahrzehnten in bestimmungsgemäßen Gebrauch sei. 

 

Darüber hinaus sei die sachliche Beitragspflicht auch dadurch nicht entstanden, da der not-

wendige Grunderwerb nicht abgeschlossen, die Straße nicht gewidmet und die im Bescheid 

genannten Satzungen außer Kraft gesetzt worden seien. Mindestens in einem Fall sei der 

Grunderwerb zum Zeitpunkt der Beitragserhebung am 25.03.2021 nicht abgeschlossen gewe-

sen. Die Beklagte habe am 16.03.1987 zum Alleineigentum im Grundbuch des Amtsgerichts 

K***** eingetragenen Grundbesitz der Gemarkung ***** erworben. Der Grundbucheintrag per 

Eintragungsbekanntmachung ***** 2101 für diesen Erwerb zum Zwecke des Straßenbaus 
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T*****straße für ***** Flurstück *****2 sei am 15.04.2021 erfolgt. Damit sei § 8 Abs. 4 der EBS 

2010/2017 nicht erfüllt. Es müsse ein Bebauungsplan bestehen, der auch die Festlegung der 

Straße enthalte. Die Maßnahme müsse erforderlich sein, ebenso die Öffentlichkeit der Anlage. 

Dies setze voraus, dass die Widmung der Anlage rechtskräftig abgeschlossen sei. Diese Kri-

terien seien zum Zeitpunkt der Beschlussfassung im Gemeinderat nicht berücksichtigt bzw. 

geprüft worden. 

 

Für das Teilstück Einmündung G***** – Gabelung Höhe T*****straße 3 in T*****straße und 

N*****straße sei eine klare Zuordnung nicht erkennbar. Weder die bauliche Ausführung noch 

die Verkehrsregelung seien zweifelsfrei als T*****- oder N*****straße zu identifizieren. Hier 

stelle sich die Frage nach einer sachgerechten Kostenzuordnung. Der Teilabschnitt 

N*****straße – G***** sei vom Bauprogramm nicht erfasst gewesen und hätte nach § 5 EBS 

2010/2017 getrennt abgerechnet werden müssen. Nach § 119 Abs. 1 der Abgabenordnung 

müsse jeder Abgabenbescheid, zu dem auch ein Erschließungsbeitrag gehört, hinreichend 

bestimmt sein. Im Bescheid hieße es: „Festsetzung des Erschließungsbeitrags für die 

T*****straße“. Diese Bezeichnung sei unscharf. Die T*****straße erstrecke sich vom 

V*****hang bis G*****. Abschnitte seien nicht gebildet worden. Es könne nicht nachvollzogen 

werden, welche Kosten in die Berechnung eingegangen seien. Da allgemein die T*****straße 

als Ganzes bei der Ermittlung der Summe der Nutzungsflächen angegeben worden sei, er-

schienen die ermittelten 10.162,45 qm als viel zu gering. Wie diese Summe der Nutzflächen 

konkret errechnet wurde, sei nicht transparent. Das noch nicht ausgebaute Teilstück der 

T*****straße stelle keine eigene Erschließungsanlage dar, sodass die Anlieger dieses Teil-

stücks nicht alleine herangezogen werden könnten. Für die einheitliche Erschließungsanlage 

T*****straße mit unterschiedlichem Ausbaustandard seien bei Beginn des Straßenbaus keine 

wirksamen Erschließungsabschnitte gebildet worden. Für den Abschnitt F*****weg – 

N*****straße sei nachträglich der Begriff T*****straße 1 später (Nord) eingeführt worden. Mit 

dem ebenfalls neu eingeführten Begriff T*****straße 2 später (Ort) werde bestätigt, dass dem 

Gesamteindruck nach dieser Abschnitt – wenn rechtlich überhaupt zulässig – mit der 

N*****straße abzurechnen sei. Eine Einbeziehung der Anlieger des Teilstücks N*****straße – 

G***** sei nach der EBS nicht möglich, da nur die Grundstücke des im Bauprogramm benann-

ten Abschnitts F*****weg – N*****straße ins Abrechnungsgebiet fielen. Dieses Teilstück sei – 

wenn rechtlich erlaubt – dem Gesamteindruck nach der Abrechnung N*****straße zuzuschla-

gen und nicht wie erfolgt der T*****straße. Auch entspreche das gem. § 5 der EBS aufgezeigte 

Abrechnungsgebiet nicht dem Wortlaut der EBS 2010/2017. 

 

Die aktuellen Satzungsregelungen EBS I***** für die beiden Straßen seien nach Änderung des 

KAG nicht mehr adäquat und verfassungswidrig, da sie die geänderte Rechtsprechung und 

Gesetzgebung ohne jede Begründung nicht einbezögen. Trotz Neuerlass der EBS vom 
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18.03.2021 fände sich im Bescheid vom 25.03.2021 noch immer als Grundlage die Satzung 

von 2010 bzw. November 2017. In diesen beiden Satzungen fehle es an den genauen Anga-

ben gem. Art. 2 Abs. 1 Satz 2 KAG hinsichtlich Beitragsschuldner, Beitragsentstehung und 

Beitragsfälligkeit. Ebenso sei der im Bescheid verwendete Begriff des Teileigentumsanteils 

darin nicht enthalten. Dieser Begriff werde nicht definiert und könne nicht eingeordnet werden. 

Da der Bescheid vom 25.03.2021 datiere, müsste die Satzung vom 18.03.2021 als gültige 

Satzung herangezogen werden. Die Berechnung der Erschließungsbeiträge sowie die Fest-

stellung der der dafür notwendigen Grundlagen sei innerhalb von 6 Tagen für 64 Anlieger er-

folgt. Es erscheine auch hier eine unsachgemäße Behandlung der Sachverhalte infolge der 

sehr geringen Zeitspanne vorzuliegen. Zumindest lege dies die nicht ausreichend aufgeschlüs-

selte Darstellung der Kosten (fehlender Rechenweg von den ausgeschriebenen Gesamtkos-

ten über den beitragsfähigen zum umlagefähigen Aufwand) nahe. Ebenfalls fehle die Auf-

schlüsselung der Kosten für den Straßenbau und die Entwässerungsanlagen.  

 

Es wird gefragt, wie der Gemeinderat die Kostenteilung 10/90 % begründe. Die Gemeinden 

seien nicht mehr verpflichtet, entsprechende Beiträge zu erheben und könnten dabei mehr als 

10 % der Erschließungskosten tragen, insbesondere, da eine Vorteilslage wie bei Neubauge-

bieten nicht gegeben sei, da die Erschließungsanlage seit Jahrzehnten „insgesamt betriebs-

fertig“, d. h. technisch endgültig hergestellt sei. 

 

Gemäß Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts müsse ein Grundstückseigentümer 

klar vorhersehen können, ob für sein Grundstück (noch) Kommunalabgaben zu bezahlen 

seien. Für die Anlieger sei der Verjährungsfall eingetreten. Die Gemeindeverwaltung habe sich 

geweigert, anfallende Kostenbelastungen auch nur annähernd zu beziffern. Eine Vorbereitung 

auf die finanzielle Belastung sei auch deshalb nicht möglich gewesen. 

 

Statt der S*****straße/M*****weg sei 2019 die Erschließungsmaßnahme 

N*****straße/T*****straße durchgeführt worden. Diese Entscheidung sei sichtlich willkürlich ge-

wesen mit der Folge, dass die Vergabe der Baumaßnahme N*****-/T*****straße 8 % über der 

Kostenschätzung erfolgt sei. Die Vergabe der Baumaßnahme S*****straße/M*****weg ein Jahr 

später sei 6 % unter der Kostenschätzung erfolgt.  

 

Die Pflichten aus Art. 56 Abs. 1-3 GO seien durch den Gemeinderat vernachlässigt worden, 

ebenso jene aus Art. 61 GO. Ein Indiz für die willkürliche Beschlussfassung zur Straßenaus-

baumaßnahme N*****-/T*****straße sei auch das Fehlen jeder diesbezüglichen Haushaltspla-

nung entgegen der Bestimmungen der GO. In der Anliegerversammlung am 06.02.2019 sei 



 
- 7 - 

explizit die Frage gestellt worden, inwieweit die Baumaßnahme N*****-/T*****straße im Haus-

halt 2019 abgebildet sei. Der Nachweis sei nicht erbracht worden, sodass von einer Fortfüh-

rung der Maßnahme gem. § 69 GO nicht ausgegangen werden könne. 

 

Bei den Ausführungen im Erschließungsbeitragsbescheid zum beitragsfähigen Erschließungs-

aufwand und zum Umlageschlüssel seien Informationslücken zur Überprüfung festzustellen. 

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand sei nur in Summe dargestellt und nicht nachzuvoll-

ziehen. Eine Einzelaufstellung sowie die tatsächliche Verteilung der Herstellungskosten sei 

nicht möglich. Bei der Bezugsgröße Umlageschlüssel fehle das Datum der Ermittlung. Maß-

gebender Zeitpunkt für die Ermittlung der erschlossenen Grundstücke sei der Zeitpunkt, in 

dem gem. § 133 Abs. 2 BauGB die Beitragspflicht kraft Gesetzes entstehe. Dies sei aus dem 

Bescheid nicht erkennbar. 

 

Es bestünden ferner Zweifel an der Angemessenheit der Kosten. Die Kosten für den lfdm. für 

die T*****straße betrügen 1.009,31 €. Im Geschäftsbericht des bayerischen kommunalen Prü-

fungsverbandes würden Anhaltspunkte für die durchschnittlichen Kosten für die Sanierung ei-

ner Gemeindestraße aufgeführt. Danach betrüge der durchschnittliche Kostensatz pro lfdm. 

zwischen 100-150 €, max. 450 €. Die Kosten für den lfdm. Straße bei der Staatsstraße ***** 

zwischen K***** und E***** betrügen 370,97 €. Bei jeder Tiefbaumaßnahme bestehe vor Be-

ginn der Arbeiten die Verpflichtung zur Leitungserkundung. Dies sei nach Kenntnis der Kläge-

rin unterblieben. Der Ausschreibungszeitpunkt sei falsch gewählt. Es könne auch keine Nach-

rechnung der Kosten durchgeführt werden. Die Abrechnungssumme sei – soweit möglich – 

exakt daraufhin geprüft worden, ob sie ausschließlich Kosten für die reinen Straßenbaumaß-

nahmen enthalte. Kosten für die Ausbesserung u. a. des Abwasserkanals dürften hier nicht 

„untergeschoben“ sein. Es sei auch nicht ersichtlich, in welcher Weise das ausgebaute und an 

der Baustelle Feuerwehrhaus wieder eingebaute Auffüllmaterial beitragsmindernd verrechnet 

worden sei. Zudem sei anzumerken, dass der wirtschaftliche Vorteil für die Gemeinde nach 

Abschaffung der Erschließungsbeiträge zum 31.03.2021 nicht nachvollziehbar einberechnet 

wurde. Nach dem Äquivalenzprinzip dürfe kein Missverhältnis zwischen Erschließungsvorteil 

und Höhe des Beitrags bestehen. 

 

Die Gemeindeverwaltung deklariere beide Straßen als Anliegerstraßen und klassifiziere sie so 

für die Kostenverteilung. Tatsächlich sei das reale Verkehrsaufkommen im Verhältnis 51 % 

Anliegerverkehr zu 49 % Fremdverkehr anders gelagert. Eine entsprechende Verkehrszählung 

sei der Gemeindeverwaltung am 17.06.2019 übergeben und am 02.07.2019 in der Gemein-

deratssitzung behandelt worden. Daraus sich ergebende zwingende Konsequenzen seien 

ausgeblieben. Damit sei eine andere Kostenverteilung zwingend gewesen. 
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Die Entwässerung der T*****- und N*****straße sei 1989/1990 hergestellt worden. Die anläss-

lich der Baumaßnahme neue Ausführung des Einbringens von Sinkkästen und Drainage sei 

entgegen der dem Stand der Technik entsprechenden Planung abgeändert worden. Auf Inter-

vention eines Anliegers sei die optimale Position in Höhe T*****straße 15 um mehrere Meter 

verschoben worden. Die gewählte Lage sei suboptimal und entspreche nicht dem Stand der 

Technik. Resultat sei, dass das Oberflächenwasser in diesem Bereich wie vor der Baumaß-

nahme „wild“ abfließe. Das spreche dafür, dass eine durchgängige bautechnische Herrichtung 

zur Ableitung des Oberflächenwassers nicht auf der gesamten Länge der T*****straße vorhan-

den sei. Damit sei dieser Abschnitt der Entwässerung nicht beitragsfähig und könne nicht um-

gelegt werden.  

 

Aus dem Kostenbescheid sei auch nicht ersichtlich, dass bei der Abrechnung des Aufwands 

für den Straßenum- und -ausbau die Kostenersparnis, die aus den Synergieeffekten durch die 

gleichzeitige Ausführung der Leitungsarbeiten resultierten, aufwandsmindernd berücksichtigt 

worden seien. Nachdem die Verteilung der Gesamtkosten bzw. die auf der Grundlage der 

Kostenschätzung von den Anliegern zu tragenden Kosten angezweifelt worden seien, sei am 

16. Mai 2019 eine Brutto-Kosten-Rechnung per Mail übermittelt worden. Diese Aufschlüsse-

lung ergebe eine Kostenverteilung von ca. 19/81 %. Eine Verifizierung nach Zustellung des 

Kostenbescheids vom 25.03.2021 sei nicht möglich, da der Rechenweg von den Gesamtkos-

ten zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand trotz mehrfacher Anträge nicht offengelegt 

werde. Nach Informationen der Klägerin und der Kostenaufstellung im Leistungsverzeichnis 

vom 20.03.2019 würden die Aufwendungen für die Sparten z. B. Wasser, Abwasser pauschal 

angesetzt. Das bedeute in der Konsequenz, dass nicht wie von der Satzung vorgeschrieben 

der tatsächliche Aufwand, sondern Pauschalen verrechnet würden. Die Folgerung daraus sei, 

dass der beitragsfähige Aufwand für die Gemeinde und vor allem Anlieger dadurch höher 

werde. Damit trügen die Anlieger höhere Kosten als bei satzungskonformer Berechnung er-

laubt. Wie die Anlieger seit Beschluss des Gemeinderates vom 05.02.2019 zur Entwurfspla-

nung, Bauzeitenplanung und Kostenschätzung, habe auch der EuGH – der die HOAI in Teilen 

aufgehoben habe – darauf hingewiesen, dass den Anliegern z. B. in Form einer Preisliste er-

möglicht sein müsste, marktübliche Preise zu erfahren und zu vergleichen. Alle diesbezügli-

chen Eingaben seien vom Gemeinderat nicht beantwortet worden. Es sei auch anzumerken, 

dass die anrechenbaren Kosten nach HOAI insbesondere in den LP 1, 7, 8 und 9 im Erschlie-

ßungsbeitragsbescheid nicht nachvollziehbar und transparent dargestellt würden. 

 

In der Phase der Baudurchführung habe BM ***** massiv und ständig in die Abläufe eingegrif-

fen. Dies widerspreche eklatant den Richtlinien gem. Handbuch für die Vergabe und Ausfüh-

rung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau. Die Verfahrensfestlegung durch BM – 

„Alle Fragen und Anträge sind an die Gemeindeverwaltung zu richten“ – widerspreche eklatant 
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der Verantwortungszuständigkeit nach LP 8 HOAI, die Grundlage der Auftragsvergabe an das 

Ingenieurbüro W***** gewesen sei. Die gesamte Baumaßnahme sei an die Fa. F1***** verge-

ben worden. Der Wechsel auf die Fa. F2***** sei bei dem Arbeitsumfang keine Subleistung 

mehr. Wenige Tage vor dem Übergang auf die Fa. F2***** am 15.07.2019 sei von Mitarbeitern 

der Fa. F1***** bestätigt worden, dass dieser Wechsel nicht von der Fa. F1***** per Unterauf-

trag herbeigeführt worden sei. Er sei auf einen politischen Eingriff des Auftraggebers zurück-

zuführen. Wenn dies zutreffe, sei dies ein klarer Verstoß gegen das Vergaberecht. Auch die 

vorliegende Komplettvergabe an das Planungsbüro W***** sei zu beanstanden. Ferner sei mit 

der Baumaßnahme am 05.05.2019 begonnen worden, die Auftragsvergabe sei jedoch am 

15.05.2019 erfolgt. 

 

Der Gemeinderat habe sich seit 2016 in keinster Weise mit den veränderten politischen und 

gesetzlichen Rahmenbedingungen auseinandergesetzt oder eine Diskussion mit begründeter 

Entscheidung zum Drittelerlass geführt, obwohl es dafür sehr gute Gründe gäbe. Da bei der 

Beklagten keine besonderen finanziellen Engpässe vorlägen, gebe es kein Argument, diesen 

Drittelerlass oder den Verzicht den Betroffenen zu verweigern. Die Auseinandersetzung damit 

habe der Gemeinderat verweigert. Zwar handele es sich bei dem Drittelerlass um eine Kann-

Regelung, doch habe die Gemeinde ihr Ermessen in unzulässiger Weise ausgeübt. 

 

Sämtliche Versorgungsleitungen seien in den Jahren 1990 ff. eingebracht worden (Kanal, 

Wasser, Gas, Strom etc.). Jedes Mal seien beide Straßen wieder hergestellt worden. Es sei 

davon auszugehen, dass dabei keine Qualitätseinbußen hingenommen und ein den zeitge-

mäßen Anforderungen entsprechender frostsicherer Unterbau eingebaut worden sei. 

 

Verfassungsrechtlich sei die Erhebung von Sonderbeiträgen nur statthaft, wenn dem Beitrags-

pflichtigen ein konkreter wirtschaftlicher Vorteil erwachsen sei. Diesen Vorteil müssten die 

Kommunen im Einzelfall nachweisen. Die gültigen KAG würden sie dazu aber nicht verpflich-

ten. Insofern seien die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beitragserhebung zu unbestimmt 

und schon deshalb nicht grundgesetzkonform. Bei dem hier widersprochenen Kostenbescheid 

handele es sich um die Abschöpfung einer „fiktiven Verkehrswertsteigerung“. Dies sei nach 

Baugesetzbuch nicht zulässig. Im Gegenteil verlange das Baugesetzbuch eine individuelle 

grundstücksbezogene Verkehrswertermittlung. Pauschalisierungen seien nicht zulässig. 

 

Jeder Erschließungsbeitragsbescheid müsse auch eine Begründung enthalten. Die angefor-

derte Summe müsse ausreichend aufgeschlüsselt sein. Der Rechenweg müsse für den Bei-

tragspflichtigen nachvollziehbar, d. h. nachrechenbar sein. Im streitgegenständlichen Be-

scheid fehle die Aufschlüsselung der Entwässerungskosten, die von der Gemeinde mit 30 % 

übernommen würden. Ebenso fehle die nachvollziehbare Aufschlüsselung der Ermittlung des 
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beitragsfähigen Aufwands, da die Gesamtkosten der Maßnahme ausgeschrieben und verge-

ben worden sei. Es sei nicht nachprüfbar, wie die Kosten verteilt worden seien.  

 

Die kostenbezogene Erforderlichkeit des beitragsfähigen Erschließungsaufwands werde be-

zweifelt. Im Bescheid könne die sachgerechte Kostenermittlung als Veranlagungsgrundlage 

nicht nachvollzogen werden. Hierbei dürfe die Gemeinde nur die Kosten berücksichtigen, die 

beitragsfähig sind. D. h. die tatsächlichen Kosten für Leitungsträger etc. müssen herausge-

rechnet werden. Es sei seit Beschluss am 05.02.2019 in zahlreichen Anträgen um Kosten-

transparenz gebeten worden, ohne eine Reaktion der Gemeindeverwaltung. Nachfragen von 

Anliegern in der Anliegerversammlung vom 06.02.2019, wie sich diese Kosten zusammen-

setzten, seien unbeantwortet geblieben. Außerdem sei die Berechnung des beitragsfähigen 

Erschließungsaufwands im Zusammenhang mit der Vergabe am 09.04.2019 – Gesamtkosten 

915.170,26 € – nicht nachzuvollziehen und die Höhe nicht zweifelsfrei belegt. Auch der ange-

führte Nutzungsfaktor nach § 8 EBS sei nicht nachvollziehbar. Neben Wohngebäuden befän-

den sich gewerblich genutzte Gebäude im unbeplanten Innenbereich. Die Ausführungen in der 

EBS seien dazu nicht eindeutig. Die Berechnung der Größe des beitragspflichtigen Grund-

stücks erfolge, nachdem alle Kosten ermittelt seien – d. h. nach Eingang der Unternehmens-

schlussrechnung. Im vorliegenden Fall weiche der Ermittlungsstichtag bis zum Eintreffen der 

Bescheide um ca. 14 Monate ab. Veränderungen seien damit nicht berücksichtigt.  

 

Es seien gravierende Kostenabweichungen Leistungsverzeichnis und Rechnungspositionen 

der Fa. F1***** festgestellt worden. Für die T*****straße existierten drei Schlussrechnungen 

vom 02.11.2020. Dies sei bei einem am 10.10.2017 definierten Abschnitt erklärungsbedürftig. 

Weder der Geschäftsstellenleiter noch der Kämmerer hätten die Abweichungen erklären kön-

nen.  

 

Es könne aus der Darstellung im Kostenbescheid nicht nachvollzogen werden, ob Kosten, die 

der Grundstücksentwässerung zugerechnet werden müssten, bei der Aufwandsermittlung her-

ausgerechnet worden seien. Nach § 6 der EBS vom 18.03.2021 werde die Verteilung der Kos-

ten nachvollziehbar und nachprüfbar im Erschließungsbeitragsbescheid dargestellt. Dies sei 

nicht umgesetzt. So sei u. a. die Berechnung der Privatstraßen aus dem Bescheid nicht er-

sichtlich.  

 

Eine Anwendung der Regelung in Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG zur Klärung erschließungsbei-

tragsrechtlicher Vorfragen sei nicht erkennbar. Der Vertrauensschutz der Anlieger der N*****-

/T*****straße sei untergraben. Nach Informationen durch den 1. Bürgermeister noch in 2018 

habe keine Absicht des Ausbaus auf „unbestimmte Zeit“ bestanden. Ein Denken vom Anlieger 

her sei komplett unterblieben. Der Beklagten sei das Eintreten der Verjährung wegen Art. 5a 
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Abs. 7 Satz 2 KAG bewusst gewesen. Ein nach diesem Stichtag erlassener Erschließungsbei-

tragsbescheid für eine Anliegerin der N*****straße sei aufgehoben worden. 

 

Alle Anfragen zur Transparenz der Kosten und somit zur Nachprüfbarkeit der Höhe des Er-

schließungsbeitrags und zur Berechtigung/Erforderlichkeit der in Rechnung gestellten Kosten 

der Erschließungsanlagen N*****-/T*****straße seien nicht beantwortet worden. 

 

Kein einziger Grundstückseigentümer in der N*****- und T*****straße habe einen Brief von der 

Beklagten bekommen, der die sogenannte „Anhörung“ vor dem Endbescheid mit der vorläufi-

gen Kalkulation für den erfolgten Straßenausbau aufgezeigt hätte. 

 

Mit Schriftsatz vom 05.04.2021 hat die Klägerin durch ihren Bevollmächtigen Klage erheben 

lassen. Sie beantragt zuletzt: 

 

Der Bescheid der Beklagten vom 25.03.2021 über die Erhebung eines Erschlie-

ßungsbeitrags für das Grundstück FlNr. *****1 der Gemarkung ***** wird aufge-

hoben. 

 

Die Beklagte beantragt,  

 

  die Klage kostenpflichtig abzuweisen.  

 

Die Heranziehung der Klägerin zu einem Erschließungsbeitrag für die T*****straße 9 sei recht-

mäßig auf der Grundlage von Art. 5a BayKAG i.V.m. der EBS 2010/2017 der Beklagten erfolgt. 

Der Erschließungssondervorteil der Klägerin bestehe in der Möglichkeit der Inanspruchnahme 

der durch die Beklagte hergestellten Erschließungsanlage (T*****straße). Die Heranziehung 

der Klägerin zu Erschließungsbeiträgen verstoße offensichtlich auch nicht gegen höherrangi-

ges Recht. Die Beitragspflicht sei am 20.01.2021 mit Eingang der Honorarschlussrechnung 

des Ingenieurbüros W***** am 18.01.2021 bei der Beklagten entstanden. Das Ingenieurbüro 

habe seine Schlussrechnung (nach Abschluss der Rechnungsprüfung der Schlussrechnung) 

der Firma F1***** gestellt. Nur rein vorsorglich – wegen der in Art. 2 Abs. 1 Satz 2 BayKAG 

aufgeführten Angaben zum Beitragsschuldner, zur Beitragsentstehung und zur Beitragsfällig-

keit – sei am 16.03.2021 eine neue EBS in Kraft gesetzt worden, die im Übrigen in allen die 

Rechtmäßigkeit der Heranziehung der Klägerin betreffenden Inhalten mit der EBS 2010/2017 

textidentisch sei. 

 

Das Verfahren sei über 4 Jahre von der Verwaltung vorbereitet worden, von Beginn an unter 

Einbeziehung und Federführung des Gemeinderats der Beklagten. Zwischen Dezember 2016 
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und Januar 2021 habe sich dieser > 10x mit der Abrechnung der Erschließungsanlage 

T*****straße und der Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen beschäftigt. Die Beklagte habe 

sich von Beginn an um ein transparentes, konsequentes und zielführendes Verfahren mit 

nachvollziehbaren und begründeten Entscheidungen bemüht. Sie habe sich auch mit allen 

Einwendungen der Anlieger der T*****straße / Klägerseite (schon frühzeitig) auseinanderge-

setzt – und dies auch entsprechend kommuniziert.  

 

Die T*****straße sei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesbaugesetzes am 30.06.1961 

zwar bereits physisch vorhanden gewesen, jedoch habe ihr Ausbauzustand nicht den damali-

gen Anforderungen in der Gemeinde I***** entsprochen. Aufnahmen aus Mai 1990 zeigten den 

Zustand der T*****straße vor Beginn der Kanalarbeiten. Weiter könne auf die Zustandsbe-

schreibung des Ingenieurbüros W***** vom 15.02.2021 samt Videodokumentation vom 

24.01.2019 verwiesen werden. Daraus ginge hervor, dass die Erschließungsmerkmale Ent-

wässerung, Straßenoberbau und Straßenbeleuchtung nicht gegeben gewesen seien. 

 

Der Gemeinderat der Beklagten habe den nach § 125 Abs. 2 BauGB erforderlichen „Abwä-

gungsbeschluss“ für die Erschließungsanlage T*****straße (unbeplanter Innenbereich) am 

19.05.2020 gefasst. Der Beschluss sei auch rechtzeitig erfolgt; planersetzende Abwägungs-

entscheidungen könnten noch bis zur abschließenden mündlichen Verhandlung der letzten 

Tatsacheninstanz mit heilender Wirkung nachgeholt werden. 

 

Die Frage, ob N*****- und T*****straße als eine gemeinsame oder aber als zwei getrennte 

Erschließungsanlagen anzusehen seien, sei erst zum Ende des Verfahrens im Rahmen der 

Beitragskalkulation/Festlegung des Abrechnungsgebiets geklärt worden. Die separat abzu-

rechnende Erschließungsanlage T*****straße bestimme sich beitragsrechtlich nach natürlicher 

Betrachtungsweise. Für einen objektiven Betrachter ergäben sich durch das die tatsächlichen 

Verhältnisse geprägte Erscheinungsbild zwei eigenständige Erschließungsanlagen 

(N*****straße einerseits und T*****straße andererseits). Die abgerechnete T*****straße be-

ginne am wesentlich breiteren F*****weg und ende am G*****. Die T*****straße zwischen 

V*****hang und F*****weg sei beitragsrechtlich eine andere Anlage, weshalb keine Abschnitts-

bildung notwendig gewesen sei. Die von der Beklagten abgerechnete Erschließungsanlage 

T*****straße umfasse die Unterabschnitte 1 und 2; mit Kosten in Höhe von 151.448,57 € (Ort 

200) für den Unterabschnitt 1 und in Höhe von 95.619,59 € für den Unterabschnitt 2 (Ort 800). 

Als beitragsfähiger Aufwand seien von der Beklagten nur die Kosten der Bauarbeiten für den 

Unterabschnitt T*****straße 1 (mit 151.448,57 €) umgelegt worden, nicht auch die zusätzlichen 

Kosten für den Unterabschnitt T*****straße 2 i. H. v. 95.619,59 €. 
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Die abgerechnete Erschließungsanlage sei auch noch nicht endgültig hergestellt gewesen: 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 + Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung der Beklagten (EBS 

2010/2017) müssten zum Anbau bestimmte Straßen folgende Merkmale aufweisen: (1) Pflas-

terung, eine Asphalt-, Teer-, Beton oder ähnliche Decke neuzeitlicher Bauweise mit dem tech-

nisch notwendigen Unterbau, (2) Straßenentwässerung und Beleuchtung. Beides sei für die 

T*****straße nicht gegeben gewesen. Dies sei auch aus der Entwurfsplanung des Dipl.-Ing. 

W***** vom 05.02.2019 zu ersehen.  

 

Die Erschließungsanlage T*****straße umfasse eine Straßenlänge von ca. 200 m und sei im 

Ausbauabschnitt (Erschließungsanlage) eine reine Anliegerstraße mit Anliegerverkehr (Wohn-

verkehr), der sich mehrheitlich aus Pkw-Verkehr zusammensetze. Für diese Belange sei die 

Ausbaubreite völlig ausreichend. Die Fahrbahnbreite betrage im Norden (F*****weg) > 3,00 m 

und weite sich zur Einmündung N*****straße auf eine Regelbreite von 4,30 m bis max. 4,50 

m. Eine Befahrung durch ein dreiachsiges Müllfahrzeug sei möglich. Dies entspreche auch 

den unter dem Aspekt der „Erforderlichkeit“ an den Ausbauzustand/Straßenbreite der Erschlie-

ßungsanlage T*****straße zu stellenden Anforderungen. Die von den Anliegern erstellten Da-

ten zur Verkehrszählung in der N*****-/T*****straße seien vom Gemeinderat in der Sitzung am 

02.07.2019 zur Kenntnis genommen worden. 

 

Zur Möglichkeit des Beitragserlasses nach Art. 13 Abs. 6 KAG wird ausgeführt, dass ein ent-

sprechender Antrag von der Bürgerinitiative gestellt und im Ratstermin vom 09.04.2019 ange-

sprochen worden sei. Vor der Beschlussfassung zu Erhebung von Endbescheiden sei die 

Frage auch im nichtöffentlichen Sitzungsteil von den Gemeinderäten diskutiert worden. Ein 

entsprechender Erlass sei allgemein abgelehnt worden. 

 

Die Behauptungen der Klägerseite zu angeblichen Verstößen gegen Vorgaben der BayGO 

und der HOAI würden jeder Grundlage entbehren. Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirt-

schaftlichkeit seien durch die Beklagte beachtet worden. Die Baumaßnahmen seien öffentlich 

ausgeschrieben und nach Auswertung der eingegangenen Angebote an den wirtschaftlichsten 

Bieter auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 09.04.2019 vergeben worden. 

Die Beklagte könne die Vornahme von Investitionen nicht von der Dauer oder dem Abklingen 

einer „Hochkonjunkturphase“ mit gut ausgelasteten Bauunternehmen abhängig machen. Es 

entspräche sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung, eine Erschließungsanlage auch 

so rechtzeitig endgültig herzustellen, dass die Erhebung des Erschließungsbeitrags nicht 

durch eine Ausschlussfrist verhindert werde (Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG). Dank einer guten 

Haushaltsführung und der Beachtung der Haushaltsgrundsätze sei die Beklagte seit 2013 

schuldenfrei und habe in den letzten Jahren auch eine allgemeine Rücklage und eine freie 

Finanzspanne aufbauen können. 
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Die Aufstellung einer „Prioritätenliste nach Verkehrssicherheit“ sei zwar gefordert, aber vom 

Gemeinderat nicht beschlossen worden. Im Übrigen sei dies lediglich eine Empfehlung des 

Innenministeriums an die bayerischen Gemeinden und entfalte keine Außenwirkung für oder 

gegen Dritte. Am 10.10.2017 sei beschlossen worden, den Ausbau der asphaltierten Straßen 

ohne Eigenbeteiligung anzugehen. Darauf beziehe sich auch der vom Gemeinderat gefasste 

Beschluss zum Ausbau der aufgeführten Straßen. Unabhängig davon könnte die Gemeinde 

ein „Straßenbauprogramm“ auch jederzeit ändern; und zwar so lange, bis die Beitragspflicht 

entstanden sei (Januar 2021). 

 

Zum Grunderwerb wird ausgeführt, dass zur Erstellung der Erschließungsanlage T*****straße 

– final – insgesamt 3 von zunächst 4 geplanten Grunderwerben vorzunehmen gewesen seien. 

Nach der Grunderwerbsplanung der Beklagten seien mit den betroffenen vier Grundstücksei-

gentümern Bauerlaubnisvereinbarungen (Mai bis Juli 2019) getroffen und von diesen unter-

zeichnet worden. Die Vermessung sei durch das Vermessungsamt „Corona bedingt“ immer 

wieder verschoben worden und habe erst im Dezember 2020 stattgefunden; die Änderung im 

Liegenschaftskataster datiere auf den 22.12.2020. Die Notartermine selbst seien – für alle 3 

Grunderwerbsvorgänge am gleichen Tag – hintereinander (12.02.2021) vorgenommen wor-

den. Auf den Zeitpunkt der Grundbucheintragung habe die Beklagte keinen Einfluss. Von den 

3 vorzunehmenden Grundbucheintragungen sei eine am 22.02.2021, eine am 23.02.2021 und 

die letzte erst nach Ablauf des 31.03.2021, nämlich am 15.04.2021 vorgenommen worden, 

also ca. 7 Wochen später, als dies im Normalfall anzunehmen sei. Diese vom „Normalfall“ 

abweichende und außerhalb des Verantwortungsbereichs der Beklagten liegende geringfü-

gige Überschreitung des 01.04.2021 für eine ohnehin marginal geringe Fläche sei ihr nicht 

anzulasten. 

 

Die Voraussetzungen des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG lägen nicht vor. Es sei aus den vorgeleg-

ten Unterlagen nicht zu ersehen, dass eine auf die endgültige Herstellung der T*****straße 

(N*****straße) ausgerichtete Planung (Bauprogramm) existiert habe. Im Gegenteil habe der 

Gemeinderat der Beklagten in der Sitzung vom 16.10.1990 beschlossen, vom weiteren Aus-

bau der T*****straße (Teilstück) und der N*****straße abzusehen. Vor diesem Hintergrund sei 

die T*****straße nicht als Altanlage i. S. d. Art. 5a Abs. 7 KAG anzusehen. Der Beginn ihrer 

technischen Herstellung läge nicht => 25 Jahre zurück. Vielmehr habe wohl nur ein Proviso-

rium existiert, das erst in jüngster Vergangenheit zielgerichtet der (endgültigen) Herstellung 

zugeführt worden sei. Trotz intensiver Bemühungen der Verantwortlichen hätten zur „Straßen-

historie“ der T*****straße/N*****straße (zurück bis 1961) – wie auch zu einem etwaigen tech-

nischen Bauprogramm/Bauzeitenplan – keine zusätzlichen und weiteren Informationen gene-
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riert werden können. Die letzten Baumaßnahmen vor dem „Neustart“ ab 2016/2017 zur Her-

stellung der Erschließungsanlagen T*****straße / N*****straße datierten von 1990 (vier Sink-

kästen eingesetzt) und 1995 (zwei Brennstellen der Straßenbeleuchtung). Jedenfalls sei von 

der Nichtanwendung des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG wegen der 1990 beschlossenen Aufgabe 

des weiteren Ausbaus der T*****straße (Teilstück) und der N*****straße auszugehen. 

 

Im Übrigen wird auf den Inhalt des Gerichtsakts, der vorgelegten Behördenakte sowie das 

Protokoll über die mündliche Verhandlung verwiesen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Die Klage ist in ihrer letzten Fassung als Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 Alt. 1 der Verwal-

tungsgerichtsordnung – VwGO) zulässig, aber unbegründet.  

 

Der streitgegenständliche Bescheid der Beklagten vom 25.03.2021 erweist sich zwar als 

rechtswidrig, verletzt die Klägerin jedoch nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

 

A. Rechtsgrundlage des Bescheids ist Art. 5a Abs. 1 Bayerisches Kommunalabgabengesetz 

(KAG) i. V .m. §§ 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. der Erschließungsbeitragssatzung 

(EBS) der Beklagten vom 17.03.2021, in Kraft getreten am 18.03.2021. 

 

I. Die EBS der Beklagten vom 07.10.2010 in der Fassung der Änderungssatzung vom 

08.11.2017, auf die der Bescheid Bezug nimmt, konnte nicht als Rechtsgrundlage des Be-

scheids dienen. 

 

In dieser Satzung fehlten Angaben zum Beitragsschuldner sowie zum Entstehen und zur Fäl-

ligkeit der Beitragsschuld, mithin nach Art. 2 Abs. 1 Satz 2 KAG erforderliche Mindestangaben. 

Dies hat einen Verstoß gegen höherrangiges Recht und damit die Unwirksamkeit der gesam-

ten Beitragssatzung zur Folge (vgl. insoweit z. B. BayVGH, U. v. 31.08.1984 – 23 B 82 A.461; 

U. v. 02.02.2005 – 4 N 01.2495; VG Regensburg, U. v. 27.09.2023 – RO 11 K 22.681).  

 

Im Übrigen wäre die EBS 2010 in der Fassung der Änderungssatzung vom 08.11.2017 mit 

Wirkung vom 18.03.2021, also vor Erlass des Erschließungsbeitragsbescheids, außer Kraft 

getreten (§ 16 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 EBS 2021). 
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II. Der Bescheid der Beklagten kann jedoch unter dem Aspekt des Austauschs der Rechts-

grundlage auf die EBS der Beklagten vom 17.03.2021, in Kraft getreten am 18.03.2021 – mit-

hin vor Erlass des streitgegenständlichen Erschließungsbeitragsbescheids –, gestützt werden. 

Diese EBS ist wirksam. Die EBS der Beklagten vom 17.03.2021 enthält die notwendigen 

Pflichtangaben nach Art. 2 Abs. 1 Satz 2 KAG, insbesondere Regelungen zum Beitragsschuld-

ner (§ 13 EBS 2021), zum Entstehen der Beitragspflicht (§ 11 EBS 2021) sowie zur Fälligkeit 

(§ 14 EBS 2021). Im Übrigen sind für das Gericht keine Gründe, die der Wirksamkeit der Sat-

zung entgegenstehen, ersichtlich.  

 

1. Soweit der Bevollmächtigte der Klägerin einwendet, die gesetzlichen Voraussetzungen für 

die Beitragserhebung seien zu unbestimmt und deshalb nicht grundgesetzkonform, ist diese 

Rüge bereits unsubstantiiert. Der Klägerbevollmächtigte trägt insoweit bereits nicht vor, welche 

konkrete(n) Norm(en) er als zu unbestimmt erachtet. Ebenso verhält es sich mit dem Vortrag, 

die aktuellen Satzungsregelungen der EBS der Beklagten seien nach Änderung des KAG nicht 

mehr adäquat und verfassungswidrig, da sie die geänderte Rechtsprechung und Gesetzge-

bung ohne jede Begründung nicht einbezögen. Auch diesbezüglich fehlt es an einer näheren 

Substantiierung, welche Normen aus welchen Gründen verletzt sein sollen. Das Vorbringen 

bleibt insgesamt vage und pauschal. 

 

2. Keinen Bedenken begegnet darüber hinaus § 5 Abs. 1 der EBS 2021, mit der die Beklagte 

den Gemeindeanteil (§ 129 Abs. 1 Satz 3 BauGB) hinsichtlich des beitragsfähigen Erschlie-

ßungsaufwands mit Ausnahme des Erschließungsaufwands für die Entwässerungseinrichtung 

– welcher nach § 5 Abs. 2 der EBS 2021 30 % beträgt – i. H. v. 10 % festgelegt hat. 

 

a) Zum einen ist unbedenklich, dass die Beklagte unterschiedliche Eigenbeteiligungen hin-

sichtlich des Aufwands für die Entwässerungseinrichtung einerseits und des übrigen Aufwands 

andererseits festgelegt hat. Die Mindestbeteiligung ist auf den Gesamterschließungsaufwand 

für eine bestimmte Erschließungsanlage, für die der Beitrag erhoben wird, bezogen. Es ist 

daher zulässig, den Anteil bei den einzelnen Kostengruppen zu differenzieren, wenn im End-

ergebnis die 10-prozentige Eigenbeteiligung der Gemeinde gewahrt bleibt (vgl. Ernst/Zinkahn/ 

Bielenberg/Krautzberger, 155. EL August 2024, BauGB § 129 Rn. 18). Da sich durch die Über-

nahme von 30 % des Erschließungsaufwands für die Entwässerungseinrichtung der gemeind-

liche Eigenanteil rechnerisch insgesamt erhöht, ist die von der Beklagten vorgenommene Dif-

ferenzierung in § 5 EBS 2021 nicht zu beanstanden.  

b) Zum anderen begegnet die Festlegung des gemeindlichen Eigenanteils der Höhe nach kei-

nen durchgreifenden rechtlichen Bedenken. 
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Grundsätzlich liegt es im Ermessen der Gemeinde, in welcher Höhe sie den Eigenanteil fest-

setzt. Hintergrund der Eigenbeteiligung ist die Erwägung, dass eine Straße nicht nur den er-

schlossenen Grundstücken, sondern auch der Allgemeinheit Vorteile bringt. Dies wird durch 

den von der Gemeinde zu tragenden Anteil am Erschließungsaufwand abgegolten (vgl. 

BayVGH, B. v. 27.11.2014 – 6 ZB 12.2446 –, juris Rn. 11). Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts stellt ein Eigenanteil von 10 % den Regelfall dar.  

 

Eine Erhöhung des Mindestanteils ist nur unter ganz außergewöhnlichen Umständen geboten, 

so zum Beispiel, wenn die Erschließungsanlage in größerem Umfang auch der Allgemeinheit 

und nicht nur den Anliegergrundstücken dient (vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 

154. EL April 2024, BauGB § 129 Rn. 20). Eine rechnerisch exakte Ermittlung dieses der All-

gemeinheit entstehenden Vorteils in Relation zu den Vorteilen, die den Eigentümern der von 

der Anlage erschlossenen Grundstücken erwachsen, ist nicht möglich (Matloch/Wiens, Das 

Erschließungsbeitragsrecht in Theorie und Praxis, Rn. 310). Die vom Bevollmächtigten der 

Klägerin vorgelegte, vom 07. bis 13.02.2019 durchgeführte Verkehrszählung vermag zu kei-

nem anderen Ergebnis führen. Zum einen setzt die Entscheidung über den Gemeindeanteil 

keine Verkehrszählung voraus, zum anderen sind solche Zählungen nur für einen kurzen Zeit-

raum aussagekräftig (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, U. v. 29.06.2017 – 6 A 11584/16 –, juris). Der 

Bevollmächtigte der Klägerin habe die Zählung von der Grundstückseinfahrt T*****straße 9 

vorgenommen; der Beobachtungsbereich habe sich von T*****straße 3 bis 15 erstreckt. Als 

Anliegerverkehr werde „Bewohner T*****straße“ und „Besucher der Bewohner und Lieferan-

ten“ definiert. Mangels näherer Kriterien, anhand derer diese Zuordnung erfolgte, ist die Ver-

kehrszählung fehleranfällig und wenig aussagekräftig.  

 

Im Übrigen vermag das Gericht keine Anhaltspunkte dafür erkennen, dass die Festlegung des 

Eigenanteils vorliegend rechtswidrig wäre. Dass die Beklagte schuldenfrei ist, ist insoweit un-

erheblich. 

 

III. Der Umstand, dass in der Begründung des streitgegenständlichen Bescheides die Vorgän-

gersatzung vom 07.10.2010 (in der Fassung der Änderungssatzung vom 08.11.2017) anstatt 

der im Zeitpunkt des Erlasses gültigen und kurz zuvor in Kraft gesetzten EBS in Bezug ge-

nommen wurde, führt nicht zur Rechtswidrigkeit des angegriffenen Bescheids. Hierin ist allen-

falls ein nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b KAG, § 127 der Abgabenordnung (AO) unbeacht-

licher Begründungsmangel zu sehen, da offensichtlich ist, dass die Inbezugnahme der Vor-

gängersatzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat (vgl. VG München, U. v. 

15.05.2024 – M 28 K 21.1315 –, juris Rn. 17 f.). 
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B. Der streitgegenständliche Bescheid vom 25.03.2021 ist in formeller Hinsicht nicht zu bean-

standen. 

 

I. Es liegen keine Fehler im Verfahren vor Erlass des Beitragsbescheids vor, die zu dessen 

Rechtswidrigkeit führen würden. 

 

1. Soweit die Klägerin unter verschiedenen Gesichtspunkten rügt, die Beklagte habe sie nicht 

ausreichend über die streitgegenständliche Baumaßnahme informiert, so hat dies keinen Ein-

fluss auf die Rechtmäßigkeit des streitgegenständlichen Erschließungsbeitragsbescheids.  

 

Zwar normiert Art. 5 Abs. 1a KAG, der über Art. 5a Abs. 5 KAG für Erschließungsbeiträge 

entsprechende Anwendung findet, dass die Gemeinden und Landkreise die voraussichtlich 

Beitragspflichtigen möglichst frühzeitig über beabsichtigte beitragsfähige Vorhaben und das 

Verfahren der Beitragserhebung einschließlich in Betracht kommender Billigkeitsmaßnahmen 

informieren sollen. Schon aus dem Wortlaut („soll“) ergibt sich jedoch, dass es sich hierbei um 

keine zwingende Vorschrift handelt, sondern um eine bloße Ordnungsvorschrift bzw. Informa-

tionsobliegenheit (vgl. Bayerischer Landtag, Drucksache 17/8225, S. 14). Ob ein Verstoß hier-

gegen vorliegt, kann daher dahinstehen. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, führt dies nicht 

zur Rechtswidrigkeit des Beitragsbescheids (VG Ansbach, U. v. 01.03.2019 – AN 1 K 18.01037 

–, juris Rn. 59; BeckOK KommunalabgabenR Bayern, 4. Edition 01.09.2024, KAG Art. 5 Rn. 

115). 

 

2. Weiterhin ist der Bescheid nicht wegen einer möglicherweise fehlerhaften Anhörung formell 

rechtswidrig.  

 

Unabhängig von der Frage, ob eine ordnungsgemäße Anhörung vorlag, ist schon fraglich, ob 

im Falle von Erschließungsbeiträgen eine Anhörung im Hinblick auf § 91 Abs. 2 Nr. 4 AO 

überhaupt erforderlich ist (z. B. verneinend VG München, U. v. 10.06.2008 – M 2 K 07.2755 

unter Verweis auf Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, § 24 Rn. 24). Jedenfalls 

greift hier § 127 AO, wonach die Aufhebung eines Bescheids nicht allein deshalb beansprucht 

werden kann, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren, die Form oder die 

örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn keine andere Entscheidung in der Sache 

getroffen werden könnte. Dies ist aber wegen der Beitragserhebungspflicht der Gemeinden 

(vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Grziwotz, 154. EL April 2024, BauGB § 127 Rn. 

7 m.w.N.) der Fall, wenn diese die endgültige Herstellung abrechnen. 

 

3. Auch der Einwand der Klägerin, es sei weder eine vollständige Auflistung der betroffenen 

Straßen noch eine Priorisierung erfolgt, was den Gleichbehandlungsgrundsatz verletze, greift 
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nicht durch. Insoweit schließt sich das Gericht den Ausführungen im Urteil des Bayerischen 

Verwaltungsgerichts Augsburg vom 18.04.2024 (Au 2 K 23.122 – juris Rn. 50) an und nimmt 

hierauf Bezug: 

 

„Die Gemeinden werden durch § 127 Abs. 1 BauGB (i.V.m. Art. 5a Abs. 1 KAG) zur Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen nicht nur befugt, sondern ohne Ermessensspielraum bindend verpflichtet. 
Diese Beitragserhebungspflicht verlangt von den Gemeinden, die einzelnen für eine Beitragserhe-
bung erforderlichen Verfahrensschritte vom Satzungserlass über die Beitragsabrechnung bis zum 
Bescheiderlass vorzunehmen (Schmitz, Erschließungsbeiträge, § 3 Rn. 10 m.w.N.). Auch der Eintritt 
der Rechtsfolge des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG ist nicht von einer Ermessensentscheidung der Ge-
meinde abhängig. Ein Anspruch auch nur auf ermessensfehlerfreie Entscheidung darüber, ob 
und/oder bei welchen Erschließungsanlagen die Beitragserhebungsvoraussetzungen herbei-
geführt werden sollen, steht den Beitragspflichtigen daher nicht zu. Liegen die Beitragserhe-
bungsvoraussetzungen – wie hier – vor, kann die Rechtmäßigkeit der Beitragserhebung also 
nicht dadurch in Frage gestellt werden, dass die Gemeinde beschlossen hat, die Beitragser-
hebungsvoraussetzungen bei anderen Anlagen nicht herbeizuführen. Ein Zwang zu Priorisie-
rungen und Kategorisierungen, wie sie die Beklagte – offenbar auf der Grundlage eines Schreiben 
des Bayerischen Innenministeriums – vorgenommen hat, mag angesichts des tatsächlichen Um-
stands nachvollziehbar sein, dass es den Gemeinden nicht möglich war, die Beitragserhebungsvo-
raussetzungen für sämtliche Anlagen, bei denen i.S.d. Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG bereits mit der 
erstmaligen technischen Herstellung begonnen worden war, noch vor Inkrafttreten der genannten 
Regelung herbeizuführen. Zu den gesetzlichen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen der Beitrags-
erhebung gehören solche Priorisierungen und Kategorisierungen, auch in Ansehung des Art. 
5a Abs. 7 Satz 2 KAG, jedoch nicht.“ 
 

Hervorhebung durch die entscheidende Kammer 
 
 

Die Auswahl der priorisierten Straßen obliegt mithin der Gemeinde. Da die Priorisierung jedoch 

keine Rechtmäßigkeitsvoraussetzung ist (s. o.), führen etwaige Fehler hierbei nicht zur 

Rechtswidrigkeit des Erschließungsbeitragsbescheids. Ebenfalls liegt es im Bereich der pla-

nerischen Freiheit der Gemeinde, den Ausbauzeitpunkt zu bestimmen (Matloch/Wiens, Das 

Erschließungsbeitragsrecht in Theorie und Praxis, Rn. 601). 

 

4. Soweit die Klägerin die Rechtmäßigkeit des Beschlusses zur Entwurfsplanung vom 

05.02.2019 infrage stellt, ist dies vorliegend unerheblich. Der o. g. Beschluss ist keine Recht-

mäßigkeitsvoraussetzung für den streitgegenständlichen Erschließungsbeitragsbescheid. Im 

Übrigen sind Fehler bei dieser Beschlussfassung weder substantiiert vorgetragen noch sonst 

ersichtlich. 

 

II. Der streitgegenständliche Bescheid vom 25.03.2021 begegnet auch hinsichtlich seiner 

Form keinen rechtlichen Bedenken. 

 

Die Klägerin rügt unter diversen Gesichtspunkten, dass der Bescheid bestimmte Angaben 

nicht enthalte, so zum Beispiel, dass die Kosten nicht ausreichend aufgeschlüsselt seien, dass 

nicht nachvollzogen werden könne, ob bestimmte Kosten herausgerechnet worden seien oder 

dass eine bebauungsplanersetzende Abwägungsentscheidung dem Bescheid nicht entnom-

men werden könne. Diese Einwände greifen nicht durch.  
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Gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b KAG, § 121 Abs. 1 AO ist ein schriftlicher Verwaltungsakt 

mit einer Begründung zu versehen, soweit dies zu seinem Verständnis erforderlich ist. Aller-

dings brauchen Beitragsbescheide eine erschöpfende Wiedergabe der Aufwandsermittlung 

und -verteilung, insbesondere aller Posten der Aufwandsermittlung und sämtlicher Berech-

nungsgrundlagen für die Aufwandsverteilung nicht zu enthalten (vgl. Driehaus/Raden, Er-

schließungsbeiträge, § 24 Rn. 44). Vielmehr reicht es im Erschließungsbeitragsrecht aus, 

wenn in der Begründung die für den Beitrag unmittelbar erheblichen Parameter – beitrags- und 

umlagefähiger Aufwand, anrechenbare Grundstücksfläche (Anzahl der gesamten Maßstabs-

einheiten), Beitragssatz, im Einzelfall angerechnete Grundstücksfläche (Anzahl der konkreten 

Maßstabseinheiten) – angeführt sind (Driehaus/Raden a. a. O.; VGH Kassel, B. v. 09.07.1999 

– 5 TZ 4571/98; VG Augsburg, B. v. 04.08.2006 – Au 2 S 06.871 –, juris Rn. 9). Diesen Anfor-

derungen genügt der angefochtene Bescheid. Alle o. g. Angaben sind im Bescheid enthalten.  

 

Unerheblich ist insoweit, dass die Beklagte den Eigenanteil für die Entwässerung und die üb-

rigen Teileinrichtungen nicht separat ausgewiesen hat. Für den Beitrag unmittelbar erheblich 

ist der insgesamt umlagefähige Aufwand; dieser wurde im Bescheid angegeben. 

 

Selbst wenn der Bescheid darunter leiden würde, dass die Berechnung des geforderten Bei-

trags nicht in allen Einzelheiten nachvollziehbar ist, hat das keinen Einfluss auf die Wirksam-

keit des Bescheids; inhaltliche Mängel der Begründung berühren nicht die Erfüllung der Be-

gründungspflicht. Im Übrigen steht eine Verletzung der Begründungspflicht unter dem Vorbe-

halt des § 127 AO: Ein Beitragsbescheid darf nicht allein wegen fehlender Begründung aufge-

hoben werden, wenn keine andere Entscheidung in der Sache hätte getroffen werden können. 

Das ist bei Erschließungsbeiträgen in aller Regel der Fall, weil die Gemeinden insoweit ihre 

Erschließungsbeitragssatzungen ohne Ermessensentscheidungen vollziehen (Driehaus/Ra-

den a. a. O.). 

 

C. Der Bescheid ist materiell rechtswidrig, da die Beklagte die streitgegenständliche Erschlie-

ßungsanlage unzutreffend bestimmt hat (I.). Dies führt jedoch nicht zum Erfolg der Klage. Die 

Klägerin ist hierdurch nämlich nicht in ihren Rechten verletzt, da sie im Ergebnis zu einem zu 

niedrigen Erschließungsbeitrag herangezogen wurde (II.). Auch im Übrigen weist die ange-

fochtene Beitragsfestsetzung keine Rechtsfehler auf (III.). 

I. Ausgehend von den Grundstücken, die die Beklagte nach den Angaben in Fach 19 der Be-

hördenakte bei Erlass des Erschließungsbeitragsbescheids – und allein dies ist maßgeblich; 

auf eine etwaige frühere Einordnung kommt es nicht an – herangezogen hat, hat die Beklagte 

die Erschließungsanlage als an der Kreuzung F*****weg/T*****straße beginnend, über die 

T*****straße verlaufend und an der Einmündung T*****straße/G***** endend betrachtet.  
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Wie weit eine Straße als einzelne Erschließungsanlage (nunmehr Art. 5a Abs. 2 KAG i. V. m. 

§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) reicht und wo eine andere Verkehrsanlage beginnt, bestimmt sich 

grundsätzlich nach dem Gesamteindruck, den die jeweiligen tatsächlichen Verhältnisse einem 

unbefangenen Beobachter vermitteln. Zu fragen ist dabei, inwieweit sich die zu beurteilende 

Straße als augenfällig eigenständiges Element des örtlichen Straßennetzes darstellt. Deshalb 

hat sich der ausschlaggebende Gesamteindruck nicht an Straßennamen, Grundstücksgren-

zen oder dem zeitlichen Ablauf von Planung und Bauausführung auszurichten, sondern, aus-

gehend von einer natürlichen Betrachtungsweise, an der Straßenführung, der Straßenlänge, 

der Straßenbreite und der Straßenausstattung (ständige Rechtsprechung; etwa BayVGH, U. 

v. 30.11.2016 – 6 B 15.1835 – juris Rn. 23; B. v. 25.03.2019 – 6 ZB 18.1416 – juris Rn. 9; B. 

v. 28.10.2024 – 6 ZB 24.1040 –, juris Rn. 15). Zugrunde zu legen ist dabei der Zustand im 

Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten, also nach Durchführung der Aus-

baumaßnahme (vgl. BayVGH, B. v. 24.03.2015 – 6 CS 15.389 – juris Rn. 11). Maßgeblich ist 

demnach weder, dass das Teilstück zwischen der Einmündung T*****-/N*****straße und G***** 

„T*****straße“ heißt, noch eine etwaige Vorfahrtsregelung. Der maßgebende Gesamteindruck 

der „Straßenführung“ hat sich an der Frage zu orientieren, auf welcher Trasse der Verkehrs-

teilnehmer den Eindruck hat, auf derselben Straße zu bleiben, und auf welcher er den Eindruck 

gewinnt, abzubiegen (BayVGH, B. v. 10.03.2009 – 6 ZB 08.2450 –, juris Rn. 5). 

 

Dies zugrunde gelegt, ist die entscheidende Kammer durch die öffentlich zugänglichen Luft-

bild- und Straßenaufnahmen („Google Street View“) zur Überzeugung gelangt, dass die streit-

gegenständliche Erschließungsanlage an der Kreuzung F*****weg/T*****straße beginnt (1.), 

sich dann in südöstlicher Richtung entlang der T*****straße fortsetzt und an der Einmündung 

der N*****- in die T*****straße endet (2.).  

 

1. Die Erschließungsanlage beginnt an der Kreuzung F*****weg/T*****straße.  

 

Der weiter nordwestlich verlaufende Teil der T*****straße zwischen V*****hang und F*****weg 

bildet keinen Teil der streitgegenständlichen Erschließungsanlage. Wie die Beklagte in der 

mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, wurde der Abschnitt V*****hang – F*****weg Ende 

der 1970er Jahre abgerechnet. Eine Abschnittsbildung sei nicht erfolgt. Darüber hinaus ist die 

T*****straße nordwestlich der Kreuzung mit dem F*****weg deutlich breiter und auf beiden 

Straßenseiten mit Gehwegen ausgestattet. Im weiteren (südöstlichen) Verlauf der T*****straße 

– jenseits der Kreuzung mit dem F*****weg – ist diese augenfällig wesentlich schmaler (3 m) 

und ohne Gehwege ausgebaut. Diese durchgehende Fahrbahnverschmälerung jenseits der 

Kreuzung stellt sich als eine wesentliche, augenfällige Zäsur im Straßenverlauf der 
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T*****straße dar, die durch das Fehlen der Gehwege südöstlich des Kreuzungsbereichs ver-

stärkt wird. Dem F*****weg kommt daher eine trennende Wirkung zu (vgl. BayVGH, U. v. 

12.12.2006 – 6 B 02.2499 – juris Rn. 23). 

 

2. Die Erschließungsanlage endet im Einmündungsbereich der N*****straße in die 

T*****straße.  

 

Erreicht man aus nordwestlicher Richtung kommend den Einmündungsbereich der N*****- in 

die T*****straße, ergibt sich nicht der Eindruck, man würde, folgte man der T*****straße weiter 

in Richtung Nordosten, auf der T*****straße bleiben. Die konkrete Ausgestaltung der Einmün-

dung vermittelt vielmehr den Eindruck, als würde die T*****straße nunmehr in eine andere 

Straße einmünden. Dies ergibt sich insbesondere auch daraus, dass – befände man sich aus 

südwestlicher Richtung kommend auf der N*****straße – ein unbefangener Beobachter viel-

mehr den Eindruck gewinnt, die N*****straße setze sich, nur minimal nach rechts biegend, fort. 

Die T*****straße stellt sich nach dieser Betrachtungsweise lediglich wie eine untergeordnete 

Einmündung in die N*****straße – welche sodann die „Hauptstraße“ darstellen würde – dar. 

Dem folgend gewinnt auch der unbefangene Beobachter den Eindruck, befände er sich auf 

der T*****straße im streitgegenständlichen Einmündungsbereich der N*****straße, dass die 

Erschließungsanlage an dieser Einmündung endet. Somit ergibt sich der Gesamteindruck, 

dass sich die T*****straße lediglich zwischen der Kreuzung mit dem F*****weg und der Ein-

mündung der N*****straße als augenfällig eigenständiges Element des örtlichen Straßennet-

zes darstellt. 

 

II. Die Klägerin ist dadurch, dass die Beklagte die Erschließungsanlage unzutreffend bestimmt 

hat, jedoch nicht in ihren Rechten verletzt. 

 

Dies ergibt sich aus Folgendem: Für die Klägerin wurde – unter Einbeziehung der Grundstücke 

FlNrn. *****3, *****4, *****5, *****6 und *****7 – ein Erschließungsbeitrag i. H. v. 13.262,21 € 

festgesetzt. Aus der von der Beklagten mit Schriftsatz vom 19.11.2024 übermittelten und dem 

Bevollmächtigen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung übergegebenen „Vergleichsbe-

rechnung T*****straße“ ergibt sich, dass sich bei Heranziehung des unter I. dargestellten Ab-

schnitts die Summe der Nutzungsflächen im Abrechnungsgebiet auf 8.309,36 m2 verringern, 

der umlagefähige Aufwand jedoch gleich bleiben würde. Dies hat – verglichen mit dem streit-

gegenständlichen Erschließungsbeitragsbescheid – zur Folge, dass sich der Beitrag je m2 

Nutzfläche von 16,83 € auf 20,58 € erhöhen würde. Für die Klägerin würde sich damit auch 

ein höherer Erschließungsbeitrag ergeben, als mit Bescheid vom 25.03.2021 festgesetzt 
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wurde. Dies führt dazu, dass sie durch die zu niedrige Beitragsfestsetzung nicht in ihren Rech-

ten verletzt ist (vgl. VG Regensburg, U. v. 20.12.2017 – RO 11 K 16.1778; U. v. 12.11.2015 – 

RN 2 K 14.701). 

 

Soweit der Bevollmächtigte der Klägerin rügt, die in der mündlichen Verhandlung übergebene 

Vergleichsberechnung habe nicht mehr geprüft werden können, weshalb die Rechte der Klä-

gerin verletzt seien, greift dies nicht durch. Ein Rechtsverstoß ist nicht erkennbar. Die Ver-

gleichsberechnung durch die Beklagte ging am 19.11.2024 um 13:49 Uhr, mithin einen Tag 

vor der mündlichen Verhandlung, bei Gericht ein. Über einen erst kurz vor der mündlichen 

Verhandlung beim Gericht eingegangenen Schriftsatz kann dieses dadurch informieren, dass 

es ein Schriftsatzdoppel – wie vorliegend geschehen – in der Verhandlung den anderen Be-

teiligten übergibt (BeckOK VwGO/Breunig, VwGO, § 108 Rn. 41). Zwar ist erforderlich, dass 

sich die übrigen Beteiligten darauf einlassen können oder ihnen eine Einlassung noch in der 

Verhandlung zumutbar ist. Der Bevollmächtigte der Klägerin hat es jedoch unterlassen, gege-

benenfalls – was ihm ohne Weiteres möglich gewesen wäre – eine Schriftsatzfrist oder eine 

Unterbrechung der Verhandlung zu beantragen, um sich mit dem übergebenen Dokument ver-

traut zu machen. Dies gilt umso mehr, als dem Klägervertreter durch das gerichtliche Schrei-

ben vom 11.11.2024 bekannt war, dass von Beklagtenseite eine Vergleichsberechnung ange-

fordert wurde und diese gegebenenfalls erst kurzfristig vorgelegt werden würde. 

 

III. Im Übrigen weist die angefochtene Beitragsfestsetzung keine Rechtsfehler auf, die zum 

Erfolg der Klage führen würden. 

 

1. Für die streitgegenständlichen Straßenbaumaßnahmen in der T*****straße konnte ein Er-

schließungsbeitrag – und nicht etwa nur ein Straßenausbaubeitrag – festgesetzt werden, denn 

bei dieser Erschließungsanlage handelt es sich weder um eine sogenannte „historische 

Straße“, die als vorhandene Erschließungsanlage gemäß Art. 5a Abs. 7 Satz 1 KAG (vgl. auch 

§ 242 Abs. 1 BauGB) dem Anwendungsbereich des Erschließungsbeitragsrechts entzogen 

wäre (a), noch wurde die Anlage nach Inkrafttreten des erschließungsbeitragsrechtlichen Teils 

des Bundesbaugesetzes/BauGB am 30.06.1961 bereits ohne die nun abgerechneten Maß-

nahmen erstmalig endgültig hergestellt (b). 

a) Die zugrunde gelegte Erschließungsanlage stellt keine sog. „historische Straße“ dar. Nach 

ständiger Rechtsprechung des Gerichts und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs liegt 

eine vorhandene (historische) Straße im Sinne des § 242 Abs. 1 BauGB (nunmehr Art. 5a 

Abs. 7 Satz 1 KAG) vor, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt vor Inkrafttreten des Bundesbau-

gesetzes am 30.06.1961 Erschließungsfunktion besessen hat und für diesen Zweck – nach 

den damaligen rechtlichen Anforderungen – endgültig hergestellt war (vgl. z. B. BayVGH, B. 

v. 18.08.2017 – 6 ZB 17.840 – juris Rn. 13; BayVGH, B. v. 21.11.2013 – 6 ZB 11.2973 – juris 
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Rn. 7; BayVGH, B. v. 19.01.2015 – 6 ZB 13.1548 – juris Rn. 6; BayVGH, B. v. 03.07.2017 – 6 

ZB 16.2272 – juris Rn. 15 m.w.N.). 

 

aa) In nicht beplanten Gebieten erhält die Straße die Funktion einer Erschließungsanlage nicht 

schon dadurch, dass vereinzelt Grundstücke an ihr bebaut werden. Sie ändert ihre rechtliche 

Qualität vielmehr erst dann, wenn an ihr gehäuft eine Bebauung einsetzt, d. h. zumindest für 

eine Straßenseite nach heutiger Sicht bauplanungsrechtlich Innenbereichslage i. S. v. § 34 

Abs. 1 BauGB zu bejahen ist (st. Rechtsprechung, u. a. BayVGH v. 28.09.1992 – 6 B 92.1241 

und B. v. 18.12.2006 – 6 ZB 05.672 –, Rn. 6, juris). 

 

bb) Ob dies für die T*****straße vor 1961 der Fall war, kann vorliegend dahinstehen. Denn 

darüber hinaus muss eine Straße, um als vorhandene Erschließungsstraße angesehen wer-

den zu können, bis zum Stichtag 30.06.1961 auch für den Zweck der Erschließung endgültig 

hergestellt gewesen sein. Das Vorhandensein einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung 

war bereits seit 1934 Voraussetzung hierfür (vgl. BayVGH, B. v. 18.08.2022 – 6 ZB 22.264 – 

juris Rn. 8 f.; BayVGH, B. v. 29.11.2016 – 6 CS 16.1932 – juris Rn. 8; B. v. 15.11.2018 – 6 ZB 

18.1516 – juris Rn. 7 m. w. N.). Eine solche war jedoch bis zum streitgegenständlichen Ausbau 

der T*****straße nicht vorhanden. 

 

Aus der Bestandsdokumentation des Ingenieurbüros W***** vom 15.02.2021 (Anlage 3 zum 

Schriftsatz der Beklagten vom 29.06.2021) einschließlich den Auszügen aus der Videodoku-

mentation vom 24.01.2019 (Seiten 4 und 5 der Bestandsdokumentation) ergibt sich, dass die 

abgerechnete Straße zuvor keinerlei Sinkkästen aufwies. Im Jahr 1990 eingebaute Sinkkästen 

befinden sich bei einem Anwesen in der N*****straße 13, also nicht in der streitgegenständli-

chen Erschließungsanlage. Die Fahrbahn entwässerte aufgrund der Längs- und Querneigung 

teils in Richtung der Privatanwesen neben der Fahrbahn. Weitere Entwässerungseinrichtun-

gen waren nicht vorhanden. Aus den mit der Bestandsdokumentation vorgelegten Fotos ergibt 

sich, dass Leiteinrichtungen und Randsteine großteils fehlten. 

Eine unkontrollierte Versickerung von Straßenabwässern im Straßenbankett oder in angren-

zenden Grundstücken stellt jedoch keine ordnungsgemäße Straßenentwässerung dar. Eine 

Straßenentwässerung ist schon begrifflich eine technisch abgegrenzte Teileinrichtung (vgl. 

BayVGH, U. v. 05.11.2007 – 6 B 05.2551 – juris; BayVGH, B. v. 06.03.2006 – 6 ZB 03.2961 – 

juris). Erforderlich für eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung sind daher Entwässe-

rungsleiteinrichtungen wie Randsteine oder Rinnen sowie Einlaufschächte in die Kanalisation 

(vgl. BayVGH, U. v. 05.11.2007 – 6 B 05.2551 – juris). Zwar ist in der EBS der Beklagten von 

2021 und auch in den Vorgängersatzungen nicht näher umschrieben, welchen konkreten tech-

nischen Anforderungen diese Teileinrichtung genügen muss. Das musste es aber auch nicht, 
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da jedenfalls eine funktionsfähige Straßenentwässerung vorliegen hätte müssen, was hier 

nicht der Fall war.  

 

Auf die weiteren Herstellungsmerkmale (Unterbau, Straßenbeleuchtung) kommt es daher nicht 

mehr an. Angemerkt sei jedoch, dass bereits seit 1936 auch in ländlichen Gemeinden ein 

frostsicherer Unterbau erforderlich war (BayVGH, B. v. 18.08.2017 – 6 ZB 17.840 –, juris Rn. 

16). Dieser war nach Auffassung des Gerichts vor 1961 bzw. dem streitgegenständlichen Aus-

bau der T*****straße nicht vorhanden. Dies ergibt sich ebenfalls aus der Bestandsdokumenta-

tion des Ingenieurbüros W***** vom 15.02.2021 (Seite 2). Der klägerische Einwand, dass es 

auch nach Jahrzehnten keine Frostaufbrüche gegeben habe, steht dem nicht entgegen. 

 

Der klägerische Vortrag, dass, wenn ein Haus vor 1961 gebaut worden sei (nach Angaben der 

Klägerin stamme der erste Eintrag im Grundbuch von ***** vom 02.11.1937), die entspre-

chende Straße, an die das Grundstück grenze, nach damaligem Stand der Technik als end-

gültig erschlossen betrachtet werden dürfe, ist unzutreffend. 

 

b) Die T*****straße war auch nach dem Inkrafttreten des BauGB ohne die abgerechneten Maß-

nahmen nicht zu einem früheren Zeitpunkt erstmals endgültig hergestellt, da sie zu keinem 

früheren Zeitpunkt den Herstellungsmerkmalen der Erschließungsbeitragssatzungen der Be-

klagten entsprach. Diese erforderten jedenfalls eine Straßenentwässerung, die bis zur nun-

mehr streitgegenständlichen Maßnahme fehlte (s. o.).  

 

Der Einwand der Klägerin, die Baumaßnahme habe dazu geführt, dass das Oberflächenwas-

ser „wild“ abfließe, was dafür spreche, dass eine durchgängige bautechnische Herstellung zur 

Ableitung des Oberflächenwassers nicht auf der gesamten Länge der T*****straße vorhanden 

sei, ist unsubstantiiert und stellt die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage nicht in-

frage. 

 

2. Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen war vorliegend auch nicht wegen Ablaufs der 20-

jährigen Ausschlussfrist nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb Spiegelstrich 1 

Halbsatz 1 KAG bzw. der 25-jährigen Ausschlussfrist nach Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG ausge-

schlossen.  

 

a) Nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb Spiegelstrich 1 Halbsatz 1 KAG ist 

§ 169 AO mit der Maßgabe entsprechend anwendbar, dass die Festsetzung eines Beitrags 

ohne Rücksicht auf die Entstehung der Beitragsschuld spätestens 20 Jahre nach Ablauf des 

Jahres, in dem die Vorteilslage eintrat, nicht mehr zulässig ist. Mit dieser Ausschlussfrist hat 

der Gesetzgeber der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, 
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nach der das rechtsstaatliche Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit davor 

schützt, dass lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht abgeschlossene Vorgänge unbe-

grenzt zur Anknüpfung neuer Lasten herangezogen werden können, und der Gesetzgeber 

daher verpflichtet ist, sicherzustellen, dass Beiträge nicht unbegrenzt nach Erlangung des Vor-

teils festgesetzt werden können (BVerfG, B. v. 05.03.2013 – 1 BvR 2457/08 – BVerfGE 133, 

143 ff.; B. v. 03.11.2021 – 1 BvL 1/19 – BVerfGE 159/183 ff).  

 

Diese Ausschlussfrist von 20 Jahren ist im Fall der T*****straße noch nicht abgelaufen. Die in 

Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb Spiegelstrich 1 Halbsatz 1 KAG genannte 

Vorteilslage tritt bei einer Anbaustraße nach ständiger Rechtsprechung (erst) dann ein, wenn 

sie endgültig technisch fertig gestellt ist, das heißt, dem gemeindlichen Bauprogramm für die 

flächenmäßigen und sonstigen Teileinrichtungen sowie dem technischen Ausbauprogramm 

vollständig entspricht (BayVGH, U. v. 24.02.2017 – 6 BV 15.1000 – juris Rn. 31; U. v. 

16.11.2018 – 6 BV 18.455 – juris Rn. 23 m.w.N.; vgl. VG Augsburg, U. v. 23.02.2023 – Au 2 

K 22.416). Bei einer beitragsfähigen Erschließungsanlage kann dies nur angenommen wer-

den, wenn sie insbesondere nach den satzungsmäßigen Herstellungsmerkmalen technisch 

endgültig fertiggestellt ist (vgl. VG Augsburg a. a. O.). Dass die Anlage bereits vorher benutz-

bar war, ist unerheblich (vgl. BayVGH, B. v. 30.03.2016 – 6 ZB 15.2426 –, juris). Die Vorteils-

lage ist daher vorliegend erst mit Abschluss der streitgegenständlichen Ausbaumaßnahmen 

eingetreten, weil es bis zur Durchführung derselben an der erforderlichen ordnungsgemäßen 

Straßenentwässerung fehlte (s. o.). 

 

b) Die 25-Jahres-Frist nach Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG ist vorliegend zwar anwendbar (aa), 

aber noch nicht abgelaufen (bb). 

 

aa) Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG trat zwar grundsätzlich erst zum 01.04.2021 in Kraft (§ 2 Abs. 2 

des Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 08.03.2016; GVBl. 2016 S. 

36), folglich nach Erlass des streitgegenständlichen Beitragsbescheids. Hat der Beitragspflich-

tige vor Eintritt dieser Rechtslage bereits einen Beitragsbescheid erhalten, so ist grundsätzlich 

kein Platz mehr für ein schutzwürdiges Vertrauen, keinen Beitrag mehr bezahlen zu müssen, 

zumal die Gemeinde nach der Bekanntgabe des Beitragsbescheids im Falle von Rechtsmit-

telverfahren ihren zeitlichen Einfluss verlieren kann (vgl. Matloch/Wiens, Das Erschließungs-

beitragsrecht in Theorie und Praxis, Rn. 1101a).  

 

Jedoch ist Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG auch für noch „offene“ Abrechnungsfälle anwendbar, bei 

denen im Zeitpunkt seines Inkrafttretens (am 01.04.2021) die Erschließungsanlage zwar 

schon technisch fertiggestellt war, die sachlichen Erschließungsbeitragspflichten aber noch 

nicht entstanden waren (BayVGH, U. v. 27.06.2024 – 6 BV 23.1394 –, juris Rn. 23; U. v. 
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27.11.2023 – 6 BV 22.306). So liegt der Fall hier. Die sachliche Beitragspflicht entstand vor-

liegend erst nach dem 01.04.2021. 

 

Nach Art. 5a Abs. 2 KAG, § 133 Abs. 2 Satz 1 BauGB, § 11 EBS 2021 entsteht die sachliche 

Erschließungsbeitragspflicht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage, deren 

Merkmale die Beklagte in § 9 EBS 2021 gemäß § 132 Nr. 4 BauGB festgelegt hat. Nach § 9 

Abs. 4 EBS 2021 gehören zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den Abs. 1 

bis 3 genannten Erschließungsanlagen alle Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, 

damit die Gemeinde das Eigentum oder eine Dienstbarkeit an den für die Erschließungsanlage 

erforderlichen Grundstücken erlangt. Diese Merkmalsregelung, die den Anforderungen des 

§ 132 Nr. 4 BauGB und dem Bestimmtheitsgebot genügt, stellt unmissverständlich auf den 

vollständigen Abschluss des Erwerbs des Eigentums oder einer Dienstbarkeit nach § 873 

Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) einschließlich der Eintragung der Rechtsände-

rung in das Grundbuch ab, der sich auf die gesamte Grundfläche der Erschließungsanlage 

beziehen muss (vgl. BayVGH, U. v. 02.07.2015 – 6 B 13.1386 –, juris Rn. 21; U. v. 04.03.2013 

– 6 B 12.2097 – juris Rn. 13; U. v. 13.11.2012 – 6 BV 09.1555 – juris Rn. 24 m. w. N.). 

 

Die Beklagte trug diesbezüglich vor, dass die Grundbucheintragung bzgl. des letzten Grund-

erwerbs (2 m2; Fl.Nr. *****2) erst am 15.04.2021 vorgenommen wurde. Der sinngemäße Ein-

wand, auf den Eintragungszeitpunkt habe die Beklagte keinen Einfluss, mag zwar zutreffend 

sein, ist aber ebenso unerheblich wie der Einwand, dass es sich um eine „ohnehin marginal 

geringe Fläche“ handle, da es – wie geschildert – auf den vollständigen Abschluss des Erwerbs 

bzgl. der gesamten Grundfläche der Erschließungsanlage ankommt, ohne dass das Gesetz 

oder die EBS 2021 hiervon Ausnahmen vorsähen. Bereits der Wortlaut von § 9 Abs. 4 EBS 

2021 lässt nicht den Schluss zu, dass „völlig unbedeutende“ oder „geringfügige“ Restflächen 

bei der Prüfung, ob der Grunderwerb im Sinne dieser Bestimmung abgeschlossen ist, außer 

Betracht gelassen werden können. Unabhängig hiervon kann aus Rechtsgründen keine korri-

gierende Auslegung erfolgen. Denn eine solche Auslegung würde dem für Herstellungsmerk-

male geltenden Bestimmtheitsgebot, wie es aus § 132 Nr. 4 BauGB resultiert, widersprechen. 

Die hiernach gebotene Festlegung der Herstellungsmerkmale verlangt zur Vermeidung von 

Rechtsunsicherheiten eine eindeutige Regelung, die es dem beitragspflichtigen Bürger ermög-

licht, sich ein eigenes Urteil darüber zu bilden, wann die sein Grundstück erschließende An-

lage endgültig mit der Rechtsfolge hergestellt ist, dass die Beitragspflicht entsteht. Eine Merk-

malsregelung, die im Wege der Interpretation mit Begriffen wie „völlig unbedeutend“ oder „ge-

ringfügig“ ausgeweitet werden kann, wäre mit dem Gebot der Bestimmtheit nicht zu vereinba-

ren (BayVGH, U. v. 17.12.2004 – 6 B 01.2684 –, juris Rn. 25 unter Bezugnahme auf BVerwG, 

U. v. 19.11.1982 – 8 C 39 - 41/81 –, juris Rn. 17). 
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bb) Die 25-Jahres-Frist nach Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG ist vorliegend noch nicht abgelaufen. 

 

(1) Die Frist beginnt mit dem „Beginn der erstmaligen technischen Herstellung einer Erschlie-

ßungsanlage“. Bei ihrer Auslegung ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber nicht nur vom 

Beginn der erstmaligen technischen Herstellung spricht, sondern diese ausdrücklich auf eine 

Erschließungsanlage bezieht, mithin auf den Anfang des durch zentrale erschließungsbei-

tragsrechtliche Begriffe umschriebenen Vorgangs der „erstmaligen Herstellung“ (vgl. § 128 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB) einer beitragsfähigen „Erschließungsanlage“ (§ 127 Abs. 2 BauGB) 

abstellt. Demnach wird der fristauslösende Beginn nicht durch irgendwelche sichtbaren Bau-

arbeiten markiert, sondern nur durch solche, die objektiv auf die erstmalige Herstellung einer 

Erschließungsanlage gerichtet sind. Gemeint ist der Beginn des sichtbaren technischen Aus-

baus („erster Spatenstich“), an dessen Ende die jeweilige Erschließungsanlage in der gesam-

ten vorgesehenen Ausdehnung mit sämtlichen vorgesehenen Teileinrichtungen erstmalig her-

gestellt ist (vgl. BayVGH, B. v. 05.02.2024 – 6 ZB 23.1545; Matloch/Wiens, Das Erschließungs-

beitragsrecht in Theorie und Praxis, Rn. 1101a). Die Frage nach dem Beginn kann ebenso wie 

diejenige nach dem Ende der erstmaligen technischen Herstellung allein danach beurteilt wer-

den, welche Planung die Gemeinde als Trägerin der Erschließungsaufgabe (§ 123 Abs. 1 

BauGB) verfolgt. Maßgeblich sind daher neben dem Teileinrichtungs- und dem technischen 

Ausbauprogramm in der Erschließungsbeitragssatzung insbesondere das auf die konkrete An-

lage bezogene Bauprogramm, das von der Gemeinde auch formlos aufgestellt werden kann 

und in der Regel wird (vgl. BayVGH, B. v. 05.02.2024 – 6 ZB 23.1545 – Rn. 13; Schmitz, 

Erschließungsbeiträge, 2018, § 5 Rn. 15 ff. und § 8 Rn. 24). Kein Beginn der technischen 

Herstellung einer Erschließungsanlage liegt vor, wenn die Gemeinde lediglich ein Provisorium 

anlegen will, also nur irgendeine Verkehrsanlage, um für anliegende Grundstücke eine Bebau-

ung zu ermöglichen oder um eine Verbindung zwischen zwei Straßen herzustellen, oder wenn 

die Gemeinde lediglich beabsichtigt, eine Teileinrichtung wie etwa die Fahrbahn technisch 

herzustellen, ihre Planung also die übrigen Teileinrichtungen nicht einschließt (vgl. Driehaus, 

KStZ 2022, 102/105). 

 

(2) Das Bauprogramm, das für die beitragsrechtliche Beurteilung ausschlaggebende Bedeu-

tung hat, kann etwa durch Beschluss des Gemeinderats und die solchen Beschlüssen zu 

Grunde liegenden Unterlagen, aber auch konkludent durch den Abschluss von Verträgen oder 

formlos durch die Verwaltung erfolgen, sofern jeweils davon ausgegangen werden kann, dass 

die Ausbauplanung von dem zuständigen Selbstverwaltungsgremium gebilligt worden ist. Mit 

dieser Maßgabe ist dann, wenn es an einem förmlich aufgestellten Bauprogramm fehlt, maß-

geblich das Planungskonzept, auf dessen Grundlage die Ausbaumaßnahme durchgeführt 

worden ist; in einem solchen Fall ist die Planung der Verwaltung oder die der Auftragsvergabe 
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zugrunde liegende Planung als hinreichend anzusehen und kann sich der Umfang des Bau-

programms aus Vergabebeschlüssen auf der Grundlage von Ausbauplänen ergeben 

(BayVGH, B. v. 10.04.2014 – 6 ZB 14.85 – BayVBl 2014, 660 m.w.N.).  

 

(3) Der Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschließungsanlage im Sinne 

des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG liegt im Beginn der streitgegenständlichen Baumaßnahme.  

 

Die Beklagte gab an, dass ein Bauprogramm bzgl. der T*****straße nicht vorliege. Folglich ist 

die Planung der Verwaltung der Beklagten bzw. die Auftragsvergabe heranzuziehen. Für das 

Gericht ist nicht ersichtlich, dass die Einbringung der Kanalisation 1990 bereits darauf gerichtet 

war, die Erschließungsanlage vollständig herzustellen. Eine konkrete Planung der streitgegen-

ständlichen Erschließungsanlage (mit sämtlichen vorgesehenen Teileinrichtungen) hatte es 

damals noch nicht gegeben. Ohne Vorhandensein eines konkreten, auf die jeweilige Erschlie-

ßungsanlage bezogenen – gegebenenfalls formlosen – Bauprogramms, das auch für die Wei-

terführung der Ausbauarbeiten einen konkreten zeitlichen Horizont vorsieht, kann von einem 

Beginn der erstmaligen technischen Herstellung aber nicht gesprochen werden (vgl. BayVGH, 

B. v. 05.02.2024 – 6 ZB 23.1545 – Rn. 18). Aus dem Protokoll der Sitzung des Gemeinderats 

der Beklagten vom 16.09.1990 (Anlage 8 zum Schriftsatz der Beklagten vom 01.03.2023 sowie 

Anlage B 9 zum Schriftsatz der Beklagten vom 21.06.2023) ergibt sich, dass 1990 von einem 

Ausbau der T*****straße Abstand genommen, dieser also nicht weiter verfolgt wurde. Folglich 

kann frühestens ab diesem Zeitpunkt ein Wille der Beklagten bestanden haben, die streitge-

genständliche Erschließungsanlage doch erstmals technisch herzustellen. Weitere Maßnah-

men der Beklagten, die darauf hindeuten würden, dass mit der erstmaligen technischen Her-

stellung der Erschließungsanlage T*****straße zwischen 1990 und 2019 begonnen wurde, sind 

ebenfalls nicht ersichtlich und ergeben sich auch nicht aus der von der Beklagten vorgelegten 

Zusammenstellung in Anlage B 9 zum Schriftsatz der Beklagten vom 21.06.2023. Der sicht-

bare technische Ausbau, an dessen Ende die Erschließungsanlage in der gesamten vorgese-

henen Ausdehnung mit sämtlichen vorgesehenen Teileinrichtungen erstmalig hergestellt ist, 

hat damit erst mit den streitgegenständlichen Baumaßnahmen, mithin 2019, begonnen. Diese 

Baumaßnahmen, die vom Gemeinderat der Beklagten gebilligt wurden, waren darauf gerich-

tet, die Erschließungsanlage nach den Vorgaben der EBS 2021 der Beklagten, insbesondere 

nach deren § 9, endgültig herzustellen und stellen somit den Beginn der erstmaligen techni-

schen Herstellung der streitgegenständlichen Erschließungsanlage dar. Die 25-Jahres-Frist 

begann daher erst 2019 zu laufen und ist folglich noch nicht abgelaufen. 

 

Soweit darauf Bezug genommen wird, dass ein Erschließungsbeitragsbescheid für eine Anlie-

gerin der N*****straße (Fl.Nr. *****8; Anlage 3a zum Schriftsatz des Bevollmächtigten der Klä-

gerin vom 09.03.2023) aufgehoben wurde, ist dies vorliegend unerheblich. Das Grundstück 
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dieser Anliegerin gehört nicht zu den beitragspflichtigen Grundstücken der streitgegenständli-

chen Erschließungsanlage (siehe oben C. I.), weshalb die diesbezügliche Begründung auf den 

vorliegenden Fall nicht übertragbar ist. 

 

3. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der streitgegenständliche Bescheid auch nicht 

mangels Bestimmtheit rechtswidrig, Art. 13 Nr. 1 Nr. 3 Buchst. b KAG, § 119 Abs. 1 AO. 

 

Ob ein Abgabenbescheid den Anforderungen hinreichender Bestimmtheit genügt, ist durch 

Auslegung seines verfügenden Teils in Zusammenhang mit den Gründen und sonstigen den 

Betroffenen bekannten oder für sie ohne Weiteres erkennbaren Umständen festzustellen. Der 

Beitragsbescheid muss die Bezeichnung der festgesetzten Abgabe nach Art und Betrag sowie 

die Angabe, wer Schuldner des festgesetzten Betrages ist, enthalten. Hinreichend bestimmt 

ist der Bescheid, wenn er den Adressaten in die Lage versetzt zu erkennen, was von ihm 

gefordert wird, und darüber hinaus eine geeignete Grundlage für Maßnahmen zu seiner 

zwangsweisen Durchsetzung sein kann. Diese Anforderungen ergeben sich aus den landes-

rechtlich jeweils anzuwendenden Bestimmungen (z. B. in Bayern: Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b 

Doppelbuchst. aa KAG i. V. m. § 157 Abs. 1 AO; vgl. Matloch/Wiens, Das Erschließungsbei-

tragsrecht in Theorie und Praxis, Rn. 1124). 

 

Daran gemessen genügt der Bescheid der Beklagten vom 25.03.2021 dem Bestimmtheitsge-

bot. Aus dem Bescheid wird ersichtlich, dass von der Klägerin ein Erschließungsbeitrag in 

Höhe von 13.262,21 € verlangt wird. Soweit vorgebracht wird, die Bezeichnung „Festsetzung 

des Erschließungsbeitrags für die T*****straße“ im Bescheid sei unscharf, da sich die 

T*****straße vom V*****hang bis G***** erstrecke, greift dies nicht durch. Die Beklagte hat – 

wenn auch fälschlicherweise – die T*****straße von der Kreuzung mit dem F*****weg bis G***** 

als Erschließungsanlage herangezogen. Diese entspricht auch – den Abschnitt zwischen 

F*****weg und V*****hang, der bereits vor Jahrzehnten abgerechnet wurde, ausgenommen – 

der tatsächlich als T*****straße bezeichneten Straße. Für die Klägerin war daher ohne Weite-

res ersichtlich, wofür sie den Erschließungsbeitrag zu entrichten hat. Im Übrigen würde die 

Angabe der Erschließungsanlage, für die der Beitrag erhoben wird, nicht zu den Mindesterfor-

dernissen des § 157 Abs. 1 Satz 2 AO gehören, sodass einer Fehler hierin allenfalls einen 

Verstoß gegen Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b KAG i. V. m. § 121 Abs. 1 AO darstellen könnte. 

Da es sich bei der Erhebung von Erschließungsbeiträgen jedoch um rechtlich gebundene Ent-

scheidungen handelt, führte ein Begründungsmangel des Bescheids nicht zu dessen Aufhe-

bung (vgl. BayVGH, B. v. 20.10.2022 – 6 CS 22.1804, Rn. 10). 

 

4. Der Erschließungsbeitragsbescheid ist auch nicht wegen eines fehlerhaften Abwägungsbe-

schlusses nach § 125 Abs. 2 BauGB rechtswidrig. 
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a) Nach § 125 Abs. 2 BauGB dürfen, sofern – wie hier – ein Bebauungsplan nicht vorliegt, 

Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 BauGB nur hergestellt werden, wenn sie 

den in § 1 Abs. 4 bis 7 BauGB bezeichneten Anforderungen entsprechen.  

 

Die wichtigste materiell-rechtliche Bindung, in deren Rahmen sich jede Gemeinde bei der be-

bauungsplanersetzenden Planung einer Erschließungsanlage nach § 125 Abs. 2 BauGB hal-

ten muss, ist das in § 1 Abs. 7 BauGB normierte Gebot, alle von der Planung berührten öffent-

lichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dieses 

Gebot bezieht sich sowohl auf das Abwägen als Vorgang, insbesondere also darauf, dass 

überhaupt eine Abwägung stattfindet und dass bei dieser Abwägung bestimmte Interessen in 

Rechnung gestellt werden, als auch auf das Abwägungsergebnis, also auf das, was bei dem 

Abwägungsvorgang „heraus kommt“. § 125 Abs. 2 BauGB erfordert also zunächst einmal ei-

nen der Gemeinde vorbehaltenen Abwägungsvorgang (vgl. BVerwG v. 26.11.2003, BayVBl. 

2004, 276/277). Dem folgend wird für die planersetzende Wirkung des § 125 Abs. 2 BauGB in 

ständiger Rechtsprechung verlangt, dass eine Abwägung durch das zuständige Organ einer 

Gemeinde erfolgt (u. a. BayVGH v. 27.03.2007 – 6 ZB 05.2456 – juris, Rn. 6 m.w.N. der Recht-

sprechung). Ein Abwägen als Vorgang setzt ein positives Handeln voraus, das als solches 

auch dokumentiert sein muss. Wegen der bebauungsplanersetzenden Wirkung des § 125 

Abs. 2 BauGB kann auf einen positiven Planungsakt nicht verzichtet werden (BayVGH, a. a. 

O., Rn. 7). Bei der Abwägungsentscheidung nach § 125 Abs. 2 BauGB handelt es sich um 

einen gemeindeinternen Vorgang, für den ein bestimmtes förmliches Verfahren nicht vorge-

schrieben ist, der jederzeit nachgeholt werden kann und in diesem Fall die Herstellungsarbei-

ten nachträglich legitimiert.  

 

Die gerichtliche Überprüfung der Abwägungsentscheidung hat die planerische Gestaltungs-

freiheit der Gemeinde zu beachten, welcher es obliegt, die städtebaulichen Ziele zu setzen. 

Sie allein bestimmt, welches Gewicht einzelnen Belangen der konkreten Situation zukommt 

(VG Würzburg, U. v. 22.09.2022 – W 3 K 21.554 –, juris, Rn. 108). Die materielle Prüfung der 

Rechtmäßigkeit der Herstellung nach § 125 Abs. 2 BauGB ist durch die Gerichte daher nur in 

eingeschränktem Maße vorzunehmen. Nach den hierzu von der Rechtsprechung entwickelten 

Grundsätzen ist die Herstellung der Erschließungsanlage nur dann rechtswidrig, wenn der Ge-

meinde bei der Planung „unvertretbare Fehlgewichtungen“ unterlaufen sind (vgl. BVerwG, U. 

v. 27.04.1990 – 8 C 77/88 –, juris). Ein Mangel im Abwägungsvorgang ist ferner nur dann 

erheblich und führt zur Rechtswidrigkeit der Herstellung der Erschließungsanlage, wenn nach 

den Umständen des Falles die konkrete Möglichkeit besteht, dass die Planungsentscheidung 

ohne den Mangel im Ergebnis anders ausgefallen wäre (BVerwG, U. v. 26.11.2003 – 9 C 2/03 

–, juris, Rn. 23). 
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b) Den notwendigen Abwägungsbeschluss hat der Gemeinderat der Beklagten am 19.05.2020 

getätigt.  

 

Entgegen der Auffassung der Klägerseite vermag die entscheidende Kammer keine Abwä-

gungsfehler erkennen. Die Beklagte hat insbesondere die Belange des Anliegerverkehrs (§ 1 

Abs. 6 Nr. 9 BauGB) eingestellt und den Ausbau aus städtebaulicher Sicht für geboten erach-

tet. Die ausreichend dokumentierte Beschlussfassung bzw. Abwägungsentscheidung genügt 

den zu stellenden rechtlichen Anforderungen. Die der Abwägungsentscheidung zugrunde ge-

legte Verkehrsbedeutung der T*****straße als reine Anliegerwohnstraße, auf der überwiegend 

Anliegerverkehr mit Pkw stattfindet, lässt Fehler bei der Abwägung der öffentlichen und priva-

ten Belange nicht erkennen. Auch hat sich die Beklagte hinreichend mit dem konkreten Aus-

bau der Straße (insbesondere Straßenbreite) befasst und nachvollziehbare Gründe für den 

Ausbau dargelegt (Herstellung der Straßenentwässerung, Wirtschaftlichkeit in Hinblick auf den 

Unterhaltungsaufwand). 

 

Dagegen hat die Gemeinde in rechtlich nicht zu beanstandender Weise das Interesse der An-

lieger, keinen Beitrag zu zahlen, als nicht schutzwürdig erachtet (vgl. Matloch/Wiens, Das Er-

schließungsbeitragsrecht in Theorie und Praxis, Rn. 90 m. w. N. aus der obergerichtlichen 

Rechtsprechung).  

 

Der klägerische Vortrag, es seien nicht alle abwägungsrelevanten Belange ermittelt bzw. ab-

gewogen worden, stellt schon mangels näherer Substantiierung – z. B. dahingehend, welche 

Belange noch einzustellen gewesen wären – die ordnungsgemäße Abwägungsentscheidung 

nicht infrage.  

Soweit sinngemäß eingewandt wird, dass kein Beschluss vor der Baumaßnahme vorgelegen 

habe, sondern dieser erst nach Herstellung der Erschließungsanlage T*****straße gefasst wor-

den sei, ist dies unschädlich. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass der Beschluss jeder-

zeit bis zur abschließenden mündlichen Verhandlung in der letzten Tatsacheninstanz in einem 

gerichtlichen Hauptsacheverfahren mit heilender Wirkung nachgeholt werden kann (vgl. 

BayVGH, B. v. 16.06.2009 – 6 CS 08.3257 – juris, Rn. 9). Dies ist vorliegend durch den Be-

schluss des Gemeinderats der Beklagten vom 19.05.2020 erfolgt. 

 

Eine Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde ist nach § 125 Abs. 2 BauGB in seiner 

aktuell geltenden Fassung nicht (mehr) erforderlich. 
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5. Die T*****straße genügt auch den Anforderungen an eine Anbaustraße im Sinne des Art. 5a 

Abs. 2 KAG i. V. m. § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB. Die klägerische Rüge unter Bezugnahme auf 

die Befahrbarkeit der Straße durch einen Müllwagen greift nicht durch. 

 

a) Um ihre gesetzliche Funktion („zum Anbau bestimmt“) zu erfüllen, muss die Verkehrsanlage 

objektiv in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht geeignet sein, den angrenzenden Grundstü-

cken das an verkehrsmäßiger Erschließung zu geben, was für deren Bebaubarkeit oder ver-

gleichbare Nutzbarkeit bebauungsrechtlich erforderlich ist. Das Erschließungserfordernis ver-

langt im Grundsatz, dass ein Grundstück über eine öffentliche Straße für Kraftfahrzeuge in der 

Form erreichbar ist, dass an ein Grundstück in tatsächlicher Hinsicht und rechtlich im Rahmen 

der Widmung für den öffentlichen Verkehr herangefahren werden kann und darf.  

 

Dem ist in der Regel genügt, wenn auf der Fahrbahn einer öffentlichen Straße bis zur Höhe 

des jeweiligen Anliegergrundstücks gefahren und dieses von da aus ohne Weiteres betreten 

werden kann. Da das Heranfahrenkönnen mit Personen- und kleineren Versorgungsfahrzeu-

gen ausreicht, kann in tatsächlicher Hinsicht schon ein Wohnweg mit einer befestigten Breite 

von nur 2,75 m befahrbar und damit zum Anbau bestimmt sein (vgl. BVerwG, U. v. 04.06.1993 

– 8 C 33.91; s. auch Schmitz, Erschließungsbeiträge, § 6 Rn. 25 m. w. N.). 

  

b) Vor diesem Hintergrund führen die von der Klägerin angeführten Umstände nicht zur Funk-

tionslosigkeit der Anlage. Bei der erforderlichen Gesamtbetrachtung der Erschließungsanlage 

sind Engstellen vielmehr grundsätzlich auszublenden (BayVGH, B. v. 14.03.2024 – 6 ZB 

24.150 – juris Rn. 18; B. v. 28.4.2022 – 6 ZB 21.2951 – juris Rn. 11; B. v. 23.11.2020 – 6 ZB 

20.2263 – juris Rn. 10; B. v. 23.2.2015 – 6 ZB 13.978 – juris Rn. 16). Das Gericht ist in Anbe-

tracht der öffentlich zugänglichen Luftbilder und Straßenbefahrungsaufnahmen („Google 

Street View“) sowie der Angaben der Beklagten zur befestigten Straßenbreite (diese betrage 

mindestens drei Meter und werde im weiteren Verlauf der T*****straße Richtung Südosten 

breiter) zur Überzeugung gelangt, dass die von der Erschließungsanlage erschlossenen 

Grundstücke mit Rettungs-, Versorgungs- und Müllfahrzeugen angefahren werden können 

und diese damit den oben genannten Anforderungen entspricht. Nach § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) dürfen Kraftfahrzeuge allgemein eine 

Breite von 2,55 m nicht überschreiten. Ausnahmen für Müllfahrzeuge bestehen nicht. Dem-

nach genügt die Fahrbahnbreite der T*****straße auch an ihrer engsten Stelle, um von ent-

sprechenden Fahrzeugen passiert zu werden. 

 

6. Auch liegt die erforderliche Widmung der Erschließungsanlage vor.  
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Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind nur beitragsfähig, wenn sie derart 

öffentlich sind, dass sie für die Benutzung durch die in Frage kommende Allgemeinheit gesi-

chert zur Verfügung stehen. Ist die Erschließungsanlage noch nicht – vollständig – gewidmet, 

können sachliche Beitragspflichten nach § 133 Abs. 2 Satz 1 BauGB nicht entstehen (vgl. 

BayVGH, U. v. 12.12.2000 – 6 B 95.2828 –, juris Rn. 61; VG Ansbach, B. v. 08.05.2001 – AN 

1 K 00.00989 –, juris).  

 

Nach dem von Klägerseite vorgelegten Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche 

Sitzung des Gemeinderats der Beklagten vom 08.11.2022 wurde die T*****straße am 

19.10.1964 als Ortsstraße gewidmet. Selbst, wenn man annähme, dass die Widmung aus dem 

Jahr 1964 die Erschließungsanlage nicht in ihrer vollen Ausdehnung umfasste (da der Grund-

erwerb – s. o. – erst im Jahr 2021 abgeschlossen war, vgl. hierzu VG München, U. v. 

14.02.2017 – M 2 K 16.5378 –, juris), wäre dieser Mangel durch die nachträgliche Widmung 

auf Grundlage des Beschlusses in der Gemeinderatssitzung am 08.11.2022 geheilt worden. 

Folgt die – nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB für die Öffentlichkeit der Straße erforderliche – 

Widmung einer Straße nach Erlass eines Beitragsbescheids, ist dieser vom Zeitpunkt der Wid-

mung an geheilt (u. a. BVerwG, U. v. 12.12.1969 – IV C 100/68; Driehaus/Raden, Erschlie-

ßungsbeiträge, 11. Aufl. 2022, § 19 Rn. 29). 

 

7. Weiterhin begegnet der Bescheid auch nicht im Hinblick auf die Erforderlichkeit der Erschlie-

ßungsanlage als solcher bzw. hinsichtlich der aufgewendeten Kosten rechtlichen Bedenken, 

§ 129 Abs. 1 BauGB. Diese Norm ist entsprechend anwendbar, wenn nicht die Erforderlichkeit 

der Anlage, sondern die Angemessenheit und in diesem Sinne die Erforderlichkeit der ange-

fallenen Kosten in Frage steht (vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 155. EL August 

2024, BauGB § 129 Rn. 10 m. w. N.). 

 

a) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Straße (oder Teileinrichtung) überhaupt, nach Art 

und Umfang oder den dafür aufgewandten Kosten erforderlich ist, steht der Gemeinde ein 

weiter Entscheidungsspielraum zu (vgl. BayVGH, B. v. 27.02.2012 – 6 ZB 09.1573 – juris, Rn. 

9). Die Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten haben die Beitragspflichtigen grundsätzlich 

hinzunehmen (vgl. Matloch/Wiens, Das Erschließungsbeitragsrecht in Theorie und Praxis, Rn. 

601). Durch das Merkmal der Erforderlichkeit wird lediglich eine äußerste Grenze markiert, die 

erst überschritten ist, wenn die von der Gemeinde im Einzelfall gewählte Lösung sachlich 

schlechthin unvertretbar ist (BVerwG, U. v. 03.03.1995 – 8 C 25.93 – NVwZ 1995, 1208/1209; 

BayVGH, B. v. 06.12.2012 – 6 ZB 12.187 – juris, Rn. 9; U. v. 11.12.2015 – 6 N 14.1743 – juris, 

Rn. 34). Die gerichtliche Überprüfung der Erforderlichkeit einer Erschließungsmaßnahme ist 

deshalb beschränkt, insbesondere hat das Gericht nicht im Nachhinein die Sinnhaftigkeit der 

gemeindlichen Planungsentscheidungen zu überprüfen und zu bewerten und sich an die Stelle 
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der gewählten Mandatsträger zu setzen (VG München, U. v. 03.07.2023 – M 28 K 21.5673 –

juris, Rn. 19).  

 

b) Die klägerseits vorgebrachten Argumente vermögen die Erforderlichkeit der Erschließungs-

anlage bzw. der Kosten nicht infrage zu stellen. 

 

aa) Soweit die Klägerin auf den Geschäftsbericht 2019 des Bayerischen Kommunalen Prü-

fungsverbands verweist, ist dieser ungeeignet, die Erforderlichkeit der Kosten infrage zu stel-

len. Nach oben Gesagtem steht der Gemeinde bei der Beurteilung der Erforderlichkeit der 

Anlage bzw. der Kosten ein weiter Ermessensspielraum zu. Dies führt naturgemäß dazu, dass 

sich unterschiedliche Kostensätze ergeben. Im Übrigen geht aus dem im Internet abrufbaren 

Geschäftsbericht (S. 100) hervor, dass die Herstellungskosten von kommunalen Straßen in 

Abhängigkeit der durchgeführten Straßenbaumaßnahme von 100 € bis 3.000 € pro Meter 

Straße variieren, womit sich die streitgegenständliche Maßnahme – die Berechnung der Klä-

gerin als zutreffend unterstellt – in der unteren Hälfte dieses Kostenrahmens bewegen würde. 

 

bb) Soweit die Klägerin Verstöße gegen das Vergaberecht rügt, greift auch dies nicht durch.  

 

Das Beitragsrecht knüpft die Rechtmäßigkeit der Beitragserhebung insoweit nicht an die Ein-

haltung vergaberechtlicher Vorschriften; das Vergaberecht selbst weist auch keine beitrags-

rechtlichen Bezüge auf. Es trägt dem Schutz der öffentlichen Haushalte Rechnung und dient 

darüber hinaus der Wahrung des lauteren Wettbewerbs. Hiervon ausgehend entfaltet es auch 

Schutzwirkung zugunsten des Bieters als Teilnehmer am Wettbewerb. Eine darüber hinaus-

gehende drittschützende Wirkung kommt dem Vergaberecht hingegen nicht zu. Die Vorschrif-

ten des Vergaberechts dienen gerade nicht dem Individualinteresse des Beitragspflichtigen. 

Es kann daher nicht Aufgabe des Beitragsrechts sein, Verstöße gegen diese Vorschriften in 

besonderer Weise zu sanktionieren (BVerwG, U. v. 30.01.2013 – 9 C 11/11 –, juris Rn. 24 f.; 

Matloch/Wiens, Das Erschließungsbeitragsrecht in Theorie und Praxis, Rn. 601).  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts haben Verstöße gegen Ausschrei-

bungsgebote bzw. vergaberechtliche Bestimmungen für sich genommen nur dann Auswirkun-

gen auf die Höhe des beitragsfähigen Erschließungsaufwands und die Beitragserhebung, 

wenn die Kosten für die Herstellung der Erschließungsanlage in für die Gemeinde erkennbarer 

Weise eine grob unangemessene Höhe erreichen (BVerwG a. a. O.; BayVGH v. 06.11.2012 – 

6 ZB 12.187; OVG NRW v. 20.01.2015 – 15 A 2382/13 – juris). Daher kann sich der Beitrags-

pflichtige auf einen Verstoß gegen Ausschreibungsgebote bzw. Vergaberichtlinien nicht un-
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mittelbar berufen. Er ist darauf beschränkt, einen Verstoß gegen vergaberechtliche Vorschrif-

ten im Rahmen der Anfechtung des Beitragsbescheids mit der Rüge, durch den Verstoß seien 

unangemessene Mehrkosten entstanden, geltend zu machen (Matloch/Wiens a. a. O.). 

 

Nimmt die Gemeinde eine nach dem Vergaberecht vorgeschriebene Ausschreibung ordnungs-

gemäß vor und entscheidet sie sich für den billigsten Anbieter, so geht in Bezug auf die Erfor-

derlichkeit der Kosten hiervon eine Indizwirkung aus. Es ist dann Sache des Beitragspflichti-

gen, Anhaltspunkte vorzutragen, die dafür sprechen, dass die Kosten gleichwohl eine grob 

unangemessene Höhe erreichen (BVerwG a. a. O. Rn. 26; OVG Berlin-Brandenburg, B. v. 05. 

02.2018 – OVG 9 M 1.18 –, juris Rn. 5).  

 

Ausweislich der Unterlagen in Fach 10 der Behördenakte hat die Beklagte die streitgegen-

ständliche Baumaßnahme ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde am 11.03.2019 im 

Staatsanzeiger angekündigt und am 20.03.2019 veröffentlicht. Zwei Firmen gaben ein Ange-

bot ab. Der Gemeinderat der Beklagten beschloss sodann, den Auftrag für die T*****-

/N*****straße der niedrigst bietenden Firma F1***** aus B***** zu erteilen. Nach oben Genann-

tem weist das Vergabeverfahren keine für das Gericht erkennbaren Fehler auf. Somit greift 

die oben beschriebene Indizwirkung hinsichtlich der Erforderlichkeit der Kosten. Es wurde von 

der Klägerin nicht substantiiert vorgetragen, dass die Kosten trotz der ordnungsgemäßen Aus-

schreibung eine grob unangemessene Höhe erreicht haben. 

 

cc) Auch der Betrag in Höhe von 29.625,25 € für die Ingenieurleistung des Ingenieurbüros 

W***** ist im Rahmen der beitragsfähigen Kosten zu berücksichtigen, da es sich hierbei um 

tatsächlich angefallene Kosten handelt (vgl. VG München, U. v. 12.01.2010 – M 2 K 08.4040 

–, juris Rn. 35). 

 

dd) Dass die Schlussrechnung höher ausfällt, als es das Angebot erwarten ließ, ist vom Bei-

tragspflichtigen grundsätzlich hinzunehmen. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshofs ist dies als normal anzusehen, da bei der Bauausführung sehr häufig 

unvorhergesehene und deshalb nicht im Angebot enthaltene weitere Baumaßnahmen hinzu-

treten (BayVGH, B. v. 09.01.2002 – 6 ZB 98.1503 –, juris Rn. 12). Für das Gericht sind keine 

Anhaltspunkte ersichtlich, die zu einem Überschreiten der o. g. Grenze des „sachlich schlecht-

hin Unvertretbaren“ führen. 

 

ee) Im Übrigen wäre zu berücksichtigen, dass die Klägerin, da sie nach dem unter II. Genann-

ten zu einem zu niedrigen Erschließungsbeitrag herangezogen wurde, mit der Rüge der Erfor-

derlichkeit der Kosten ohnehin nur dann erfolgreich wäre, soweit dies für sie zu einem höheren 

Erschließungsbeitrag führen würde. 
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8. Auch die übrigen vorgebrachten Einwände führen nicht zum Erfolg der Klage. 

 

a) Soweit gerügt wird, die Beklagte habe den sogenannten „Drittelerlass“ nicht angewandt 

(Art. 13 Abs. 6 KAG), hat dies keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit des streitgegen-

ständlichen Bescheids. Bei Art. 13 Abs. 6 KAG handelt es sich um die Möglichkeit einer Sat-

zungsbestimmung, nach der unter gewissen Bedingungen der Erlass von bis zu einem Drittel 

des zu erhebenden oder erhobenen Beitrags möglich ist. Ebenso keine Auswirkungen auf die 

Rechtmäßigkeit des Erschließungsbeitragsbescheids hat die Frage, ob die Beklagte – was die 

Klägerin bestreitet – einen Haushaltsplan (Art. 64 GO) vorgelegt habe. Selbst, wenn dem so 

wäre, ergäben sich möglicherweise haushaltsrechtliche Konsequenzen, die aber nicht offen-

sichtlich auf die Rechtmäßigkeit des Erschließungsbeitragsbescheids durchgreifen würden. 

 

b) Soweit die Klägerin vorbringt, es gebe keinen Nachweis, dass ein Sondervorteil eingetreten 

sei, trifft dies nicht zu. Die qualifizierte Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Erschließungs-

anlage begründet den Sondervorteil, der die Auferlegung eines Erschließungsbeitrags recht-

fertigt. Maßgeblich sind insoweit allein objektive Kriterien. Deshalb kommt es nicht darauf an, 

ob die Klägerin die neue Erschließungsanlage subjektiv als Vorteil gegenüber dem früheren 

Zustand empfindet (BayVGH, B. v. 12.01.2021 – 6 CS 20.2489 –, juris Rn. 10 f.). Die Nut-

zungsmöglichkeit hinsichtlich eines solchen Vorteils ist ausreichend (vgl. Ernst/Zinkahn/ 

Bielenberg/Krautzberger, 155. EL August 2024, BauGB § 127 Rn. 2a). Als Eigentümerin eines 

von der Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücks liegt ein solcher Vorteil vor. 

 

c) Der Verweis auf einen Verstoß gegen die Pflichten aus Art. 56 Abs. 1-3 GO und Art. 61, 64 

GO verfängt nicht. Das Vorbringen der Klägerin ist insoweit unsubstantiiert und vage. Im Üb-

rigen vermag das Gericht einen Einfluss eines etwaigen Verstoßes – sofern man einen solchen 

unterstellen würde – auf die Rechtmäßigkeit des Erschließungsbeitragsbescheids nicht erken-

nen. Dies gilt insbesondere, soweit die Klägerin rügt, Eingaben beim Gemeinderat seien nicht 

beantwortet worden, Art. 56 Abs. 3 GO. Wird eine Petition nicht ordnungsgemäß behandelt, 

stellt dies zwar eine Rechtsverletzung dar, die zu einer Leistungsklage vor dem Verwaltungs-

gericht berechtigt (Widtmann/Grasser/Glaser, 34. EL April 2023, BayGO, Art. 56 Rn. 64). Sie 

wirkt sich jedoch nicht auf die Frage aus, ob der Beitragsbescheid rechtmäßig ergangen ist.  

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 

Abs. 2 VwGO i. V. m. §§ 708 ff. ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
Postfach 340148, 80098 München). 

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn 
ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und 
vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 

 
Richterin ***** ist an 
der Unterschriftsleistung 
wegen Urlaubs verhindert. 
 
 
 
 
***** 

 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 13.262,21 € festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 3 GKG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 
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Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

 
 
 

 

***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 

 
Richterin ***** ist an 
der Unterschriftsleistung 
wegen Urlaubs verhindert. 
 
 
 
 
***** 


